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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 

• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie

• Schank- und Speisegaststätten, Bars, Clubs, 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport

• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche
von Verwandten.

• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit

gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für

touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
für Campingplätze.

• Geschäftliche, notwendige Reisen und
Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
werden geschlossen.

• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen.

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
ist.

• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
möglich.

• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für

theoretische Seminare bleiben geöffnet,
keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde pro 10 m² Verkaufs-
   fläche, bei einer Gesamtverkaufsfläche
   von unter 10 m² ebenfalls maximal 
   ein Kunde.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung
dienen, sind nicht gestattet.

• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
werden für den Publikumsverkehr
geschlossen. Z.B.:
- Theater
- Oper
- Museen
- Konzerthäuser
- Clubs und Diskotheken
- Kinos
- Freizeitattraktionen drinnen oder
draußen

- Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt

werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
Pflegeheimen, Senioren- und
Behinderteneinrichtungen.

• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen

SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
und Besucher.

Sport

• Öffentliche und private Sportstätten werden
für den Publikumsverkehr geschlossen.
Z.B.:
- Fitness- und Yogastudios
- Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
Studienbetrieb weiterhin geöffnet

- Thermen und Saunen
- Tanzschulen
- Sportstätten von Vereinen jeglicher Art

• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
privaten Sportanlagen erlaubt.

• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum
reduzieren.

• Treffen oder Feiern im privaten oder
öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-

   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 03.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de

- Fortsetzung auf Seite 3 -  
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NOTDIENSTE
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis am Klinikum Sindelfingen, 
Arthur-Gruber-Straße 70, 71065 Sindelfingen

Öffnungszeiten: Mo. – Do.: 18 – 22 Uhr, Fr. 16 – 22 Uhr
Sa., So., Feiertage: 8 – 22 Uhr

Notfallpraxis am Krankenhaus Herrenberg, 
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg

Öffnungszeiten: Fr.: 16 – 22 Uhr, Sa., So., Feiertage: 8 – 22 Uhr 
Patienten können ohne telef. Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:   Kostenfreie Rufnummer 116117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für  
gesetzlich Versicherte unter (0711) 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Tierärzte
Samstag, 7. / 8. November 2020
Dr. Habel-Pöllmann
Jahnstraße 51, 71032 Böblingen
Tel. (0 70 31) 23 62 26

             Die Notdienstbereitschaft der Tierärzte beginnt am angegebenen 
Tag um 0.00 Uhr und endet 24 Stunden später am folgenden Tag.

Apotheken
Samstag, 7. November 2020
Waldburg-Apotheke
Postplatz 14, 71032 Böblingen
Tel. (0 70 31) 2 50 43

Sonntag, 8. November 2020
Apotheke am Eichle
Holzgerliner Straße 3, 71101 Schönaich
Tel. (0 70 31) 4149777

Rotbühl-Apotheke
Leonberger Straße 29, 71063 Sindelfingen
Tel. (0 70 31) 7 08 20

Montag, 9. November 2020 
Apotheke 42
Poststraße 42, 71032 Böblingen
Tel. (0 70 31) 20 43 60

Dienstag, 10. November 2020 
Flora-Apotheke
Hauptstraße 102, 71093 Weil im Schönbuch
Tel. (0 71 57) 6 33 30

Stern-Apotheke
Mercedes-Straße 12, 71063 Sindelfingen
Tel. (0 70 31) 87 85 00

Mittwoch, 11. November 2020 
Apotheke an der Schwabstraße
Schwabstraße 21, 71032 Böblingen
Tel. (0 70 31) 22 40 85

Donnerstag, 12. November 2020 
Paracelsus-Apotheke
Berliner Straße 28, 71034 Böblingen
Tel. (0 70 31) 22 73 33

Freitag, 13. November 2020 
Brunnen-Apotheke
Stuttgarter Straße 14, 71144 Steinenbronn
Tel. (0 71 57) 2 26 74

Pinguin-Apotheke Maichingen
Berliner Straße 24, 71069 Sindelfingen
Tel. (0 70 31) 76 52 22

Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt am angegebenen Tag 
um 0.00 Uhr und endet 24 Stunden später am folgenden Tag

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu erfragen unter (07 11) 7 87 77 22.

Kinderärztlicher Notdienst
Jetzt täglich ab 19.30 Uhr und am Wochenende von Samstag, 9.00 Uhr,
bis Montag, 6.00 Uhr, in der Kinderklinik des Kreiskrankenhauses
Böblingen, Bunsenstraße 120, ohne telefonische Voranmeldung.

Nachbarschaftshilfe Altdorf
Rita Kröll, Telefon 60 22 25

Diakonie-Sozialstation Schönbuchlichtung
Telefon (0 70 31) 6 84 74 10

IAV-Beratungstelle
für hilfebedürftige und Ältere Menschen und ihre Angehörigen 
und Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Ambulanter Kinder & Jugendhospizdienst
Landkreis Böblingen
(Begleitung von Familien mit schwerst- und sterbenskranken Kindern,
Begleitung von Kindern mit schwerstkrankem und sterbendem Elternteil)
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Ambulanter Erwachsenenhospizdienst Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige stützen 
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen 
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 30 49 402

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde)
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Telefon (0 70 31) 6 84 74 - 60

Informations- und Beratungstelefon für Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung, 
deren Angehörige, Freunde und Nachbarn 
Telefon (0 70 31) 66 333 66, Montag bis Freitag von 9 – 17 Uhr 
Das Gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unterliegen der Schwei-
gepflicht.

Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt
Telefon (0 70 31) 6 63 13 31

MOBILE-Management von Beruf und Familie
Telefon (0 70 31) 6 63 19 28

Frauen helfen Frauen
Telefon (0 70 31) 63 28 08, E-Mai: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de

Thamar – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
Bürozeiten Mo., Di., Do.: 10.00 bis 13.00 Uhr, Mi.: 13.00 bis 16.00 Uhr
Notrufzeiten: nachts, 20.00 bis 7.00 Uhr, Sa., So., Feiertage durchgehend
Telefon (0 70 31) 22 20 66, Telefax (0 70 31) 22 20 63, www.thamar.de

Wasserversorgung Zweckverband   
Ammertal-Schönbuchgruppe
Entstörungsdienst, Telefon (08 00) 8 15 18 15
24-Stunden-Service (gebührenfrei deutsches Inland)

Pro Familia Böblingen
Anerkannte Beratungsstelle für Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatung, Partnerschafts- und Sexualberatung, Empfängnisver-
hütung und Kinderwunsch: Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen,   
Telefon (0 70 31) 67 80 05, E-Mail: boeblingen@profamilia.de .
Telefonzeiten:  Montag und Donnerstag  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr,  

Dienstag und Mittwoch 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Die Sprechstunden der Frauenbeauftragten
für Bürgerinnen und Bürger:
Landratsamt Böblingen, Zimmer 361, 3. Stock, Neubau, Donnerstag
von 16.00 bis 18.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 

• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie

• Schank- und Speisegaststätten, Bars, Clubs, 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport

• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie 
verwandt sind. Großeltern, Eltern und Kinder sowie 
deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner. 
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 

• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche
von Verwandten.

• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit

gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für

touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
für Campingplätze.

• Geschäftliche, notwendige Reisen und
Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
werden geschlossen.

• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen.

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
ist.

• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
möglich.

• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für

theoretische Seminare bleiben geöffnet,
keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde pro 10 m² Verkaufs-
   fläche, bei einer Gesamtverkaufsfläche
   von unter 10 m² ebenfalls maximal 
   ein Kunde.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung
dienen, sind nicht gestattet.

• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
werden für den Publikumsverkehr
geschlossen. Z.B.:
- Theater
- Oper
- Museen
- Konzerthäuser
- Clubs und Diskotheken
- Kinos
- Freizeitattraktionen drinnen oder
draußen

- Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt

werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
Pflegeheimen, Senioren- und
Behinderteneinrichtungen.

• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen

SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
und Besucher.

Sport

• Öffentliche und private Sportstätten werden
für den Publikumsverkehr geschlossen.
Z.B.:
- Fitness- und Yogastudios
- Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
Studienbetrieb weiterhin geöffnet

- Thermen und Saunen
- Tanzschulen
- Sportstätten von Vereinen jeglicher Art

• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
privaten Sportanlagen erlaubt.

• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum
reduzieren.

• Treffen oder Feiern im privaten oder
öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-

   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 03.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de

- Fortsetzung auf Seite 3 -  
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 

• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche
von Verwandten.

• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit

gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für

touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
für Campingplätze.

• Geschäftliche, notwendige Reisen und
Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
werden geschlossen.

• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen.

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
ist.

• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
möglich.

• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für

theoretische Seminare bleiben geöffnet,
keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde pro 10 m² Verkaufs-
   fläche, bei einer Gesamtverkaufsfläche
   von unter 10 m² ebenfalls maximal 
   ein Kunde.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung
dienen, sind nicht gestattet.

• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
werden für den Publikumsverkehr
geschlossen. Z.B.:
- Theater
- Oper
- Museen
- Konzerthäuser
- Clubs und Diskotheken
- Kinos
- Freizeitattraktionen drinnen oder
draußen

- Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt

werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
Pflegeheimen, Senioren- und
Behinderteneinrichtungen.

• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen

SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
und Besucher.

Sport

• Öffentliche und private Sportstätten werden
für den Publikumsverkehr geschlossen.
Z.B.:
- Fitness- und Yogastudios
- Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
Studienbetrieb weiterhin geöffnet

- Thermen und Saunen
- Tanzschulen
- Sportstätten von Vereinen jeglicher Art

• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
privaten Sportanlagen erlaubt.

• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum
reduzieren.

• Treffen oder Feiern im privaten oder
öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-

   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 03.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de

- Fortsetzung auf Seite 3 -  
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Öffentliche Bekanntmachungen

Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Böblingen über infektionsschützende Maß-
nahmen zur Verhinderung der Ausbreitung 
des Coronavirus (SARS-CoV-2) – Betretungs-
verbot Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-
künfte (CoronaAV Betretungsverbot)
Das Landratsamt Böblingen erlässt nach § 28 Abs. 1, 3 i.V.m.  
§ 16 Abs. 1, 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 49 ff. des 
Polizeigesetzes Baden-Württemberg (PolG), § 1 Abs. 6a der Ver-
ordnung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz Baden-Württemberg (IfSGZustV BW) und 
§ 20 der Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnah-
men gegen die Ausbreitung des Coronavirus des Landes Ba-
den-Württemberg (CoronaVO) für alle Städte und Gemeinden im 
Landkreis folgende Allgemeinverfügung:
1.  Das Betreten von allen Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-

künften (Gemeinschaftsunterkünfte) im Bezirk des Landkreises 
Böblingen ist allen dort nicht untergebrachten oder nicht beruf-
lich tätigen Personen untersagt.

2.  Von dem unter Ziffer 1 verfügten Betretungsverbot ausgenom-
men sind Angehörige der Polizei, von Rettungsdiensten, der 
Feuerwehr, dem Zivil- und Katastrophenschutz und sonstigen 
vergleichbaren Berufsgruppen.

3.  In begründeten Fällen kann die Kreispolizeibehörde, vertreten 
durch das Amt für Straßenverkehr und Ordnung, für die unter 
Ziffer 1 genannten Unterkünfte Ausnahmen vom Betretungs-
verbot zulassen.

4.  Für den Fall der Nichtbeachtung des in Ziffer 1 verfügten Betre-
tungsverbots wird die Anwendung des unmittelbaren Zwangs 
angedroht.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung als bekannt gegeben (4. November 2020). Diese All-
gemeinverfügung tritt automatisch außer Kraft, sobald die 
Sieben-Tages Inzidenz von 50 bezogen auf den Landkreis 
Böblingen in sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschrit-
ten wird. Der Landkreis Böblingen wird auf den Eintritt dieses 
Zeitpunktes durch eine entsprechende Veröffentlichung unter 
www.lrabb.de zusätzlich hinweisen.

Hinweise:
Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6, Abs. 2 IfSG ist die vorsätzliche oder fahr-
lässige Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 IfSG ordnungswidrig und kann 
mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahn-
det werden. Die sofortige Vollziehung der Tenorziffer 1 gilt kraft 
Gesetzes nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 lfSG. Der Wider-
spruch gegen die Allgemeinverfügung hat somit keine aufschie-
bende Wirkung. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlun-
gen gegen diese Verfügung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar 
und können mit einem Bußgeld bis zu 25.000 € geahndet werden  
(§ 73 Abs. 1a Nr. 6, Abs. 2 IfSG).

Begründung:
Sachverhalt
Nach dem Stufenkonzept der Landesregierung („Landeskonzept 
zum Umgang mit einer zweiten SARSCoV- 2-Infektionswelle“) 
geht ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfizierten pro 
100.000 Einwohnern das Infektionsgeschehen mit diffusen, häu-

fig nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten einher.

Im Landkreis Böblingen sind die Fallzahlen so stark angestiegen, 
dass die Sieben-Tages Inzidenz zunächst bei über 35 lag und am 
18.10.2020 erstmals die 7-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfizierten 
/ 100.000 Einwohner überschritten hat. Am 22.10.2020 lag die 
7-Tages-Inzidenz bei 76,9 Infizierten / b100.000 Einwohner, am 
02.11.2020 bei 135,9 Infizierten / 100.000 Einwohner Mit einem 
weiteren Anstieg der Infektionszahlen ist trotz der bereits einge-
leiteten Maßnahmen zu rechen.

Im Landkreis Böblingen besteht somit nicht mehr nur die Gefahr 
einer Ansteckung durch Personen aus den Risikogebieten, viel-
mehr liegt jetzt ein deutlich erhöhtes regionales Risiko vor, sich 
mit dem SARSCoV-2 Virus zu infizieren. Die Erfahrung der letzten 
Wochen hat gezeigt, dass es häufig im Rahmen von Feiern oder 
Treffen im Familien- und Freundeskreis sowie Ansammlungen zu 
Ansteckungen kommt, vgl. auch VGH Mannheim, Beschluss vom 
15.10.2020, Az. 1 S 3156/20.

Weiterhin gibt es zudem eine Vielzahl von Ausbrüchen in Flücht-
lingsunterkünften, Kindergärten und Schulen im Landkreis 
Böblingen. Somit stellen eine Vielzahl von Menschen auf gerin-
gem Raum ein besonderes, hohes Infektionsrisiko dar.

Die neuesten Beschlüsse von Bund und Ländern vom 14.10.2020 
sowie 28.10.2020 sowie der Erlass des Sozialministeriums vom 
01.11.2020 heben hervor, dass das lokale Infektionsgeschehen 
einer intensiven Beobachtung durch die zuständigen Behörden 
vor Ort bedarf. Über das Erfordernis von über die CoronaVO hin-
ausgehenden Einschränkungen ist durch die zuständigen Behör-
den vor Ort entsprechend zu entscheiden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) als konzeptionierende Stelle im 
Sinne des § 4 IfSG empfiehlt als geeignete Gegenmaßnahmen 
zuvorderst die Einhaltung geeigneter Hygienemaßnahmen, Kon-
taktreduktionen und den Schutz besonders vulnerabler Perso-
nengruppen (vor allem älterer oder vorerkrankter Personen).

Auf Grund der vorliegenden epidemiologischen Zusammenhän-
ge steht zu vermuten, dass ein Eintrag des Virus in den Landkreis 
Böblingen hauptsächlich durch Personen mit Aufenthalt in einem 
der Risikogebiete oder durch Kontaktpersonen zu bestätigten 
Fällen zu Stande kam.

Das RKI gibt derzeit als hauptsächlichen Übertragungsweg des 
Virus SARS-CoV-2 die Tröpfcheninfektion an. Auch Schmierin-
fektionen sind möglich, wenn auch nur eingeschränkt. Die Inku-
bationszeit des Virus beträgt laut RKI 14 Tage. Es ist nach den 
vorliegenden Erkenntnissen möglich, dass Personen das Virus in 
sich tragen und bereits ausscheiden (die Personen also infekti-
ös sind), noch bevor erste Symptome auftreten. Folglich gibt es 
immer wieder Fälle, in welchen die betreffende Person mangels 
Symptomen keine Kenntnis von ihrer Erkrankung hat.

Intensive gesamtgesellschaftliche Gegenmaßnahmen bleiben 
nötig, um die Folgen der COVID-19-Pandemie für Deutschland 
zu minimieren. Ein Impfstoff oder die Möglichkeit einer medika-
mentösen Behandlung des Virus SARS-CoV-2 existieren derzeit 
noch nicht. Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) verfolgen weiterhin das 
Ziel, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erken-
nen und die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Ziel allen staatlichen Handelns in den kommenden Wochen ist 
es daher, die Infektionsdynamik in Deutschland unter Kontrol-
le zu behalten. Der Maßstab dafür ist, dass die Inzidenz unter 
50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche liegt 
bzw. nach Ausbrüchen zügig wieder unter diese Schwelle ge-
senkt wird. Für letzteres ist die zwischen Bund und Ländern ver-
einbarte Hotspotstrategie das geeignete Mittel. Höhere Infekti-
onszahlen erschweren die Kontaktnachverfolgung erheblich, was 
zur Beschleunigung des Infektionsgeschehens führt. Ein weiterer 
Anstieg würde außerdem zur Verknappung der Testkapazitäten 
führen und hätte dadurch weitere negative Effekte auf die Infek-
tionskontrolle.
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Bei einer unkontrollierten Ausbreitung ist in kurzer Zeit mit einer 
hohen Anzahl behandlungsbedürftiger Personen mit schweren 
und kritischen bis hin zu tödlichen Krankheitsverläufen zu rech-
nen. Es droht daher die Gefahr, dass die Strukturen der Gesund-
heitsversorgung durch den gleichzeitigen starken Anstieg an Pa-
tienten mit ähnlichem Behandlungsbedarf überlastet werden.

Rechtliche Würdigung:

Die Landesregierung hat mit Verordnung vom 23. Juni 2020 (in 
der jeweils gültigen Fassung) auf Grund von § 32 i.V.m. §§ 28 
bis 31 IfSG infektionsschützende Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Virus SARS-CoV-2 angeordnet. Gemäß § 20 Abs. 
1 CoronaVO in der jeweils gültigen Fassung können die zustän-
digen Behörden weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor In-
fektionen treffen.

Rechtsgrundlage für das Betretungsverbot von Gemeinschafts-
unterkünften ist § 28 Absatz 1 Satz 1 des IfSG, § 20 CoronaVO 
vom 23.06.2020 in der Fassung vom 02.11.2020 in Verbindung 
mit § 1 Absatz 6a IfSGZustV und § 35 Satz 2 Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (LVwVfG).

Nach § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustV BW ist das Gesundheitsamt 
und damit gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (ÖGDG) i.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 1 Landesver-
waltungsgesetz Baden-Württemberg (LVG) das Landratsamt 
Böblingen zuständig für den Erlass der getroffenen Allgemein-
verfügung.

Das Landesgesundheitsamt hat das Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustV BW gegenüber dem Land-
ratsamt Böblingen nach § 1 Abs. 6c IfSGZustV BW festgestellt.

Gemäß § 28 Abs. 1 LVwVfG ist vor Erlass eines belastenden Ver-
waltungsaktes grundsätzlich eine Anhörung erforderlich. Nach § 
28 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 LVwVG kann von einer Anhörung aber 
abgesehen werden, wenn eine sofortige Entscheidung wegen 
Gefahr im Verzug notwendig erscheint bzw. die Behörde eine All-
gemeinverfügung erlassen will. Im Rahmen des pflichtgemäßen 
Ermessens wird angesichts der dynamischen Entwicklung im 
Landkreis Böblingen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
von einer Anhörung abgesehen.

Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG trifft die zuständige Behörde, 
wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 
oder Ausscheider im Sinne des § 2 Nr. 4 bis 7 IfSG festgestellt 
werden, die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die 
in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, soweit und solange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erfor-
derlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, 
an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedin-
gungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche 
Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten.

Die Grundrechte der Freiheit der Person nach Art. 2 Abs. 2 Satz 2 
Grundgesetz (GG), der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG, der 
Freizügigkeit nach Art. 11 Abs. 1 GG und die Unverletzlichkeit der 
Wohnung nach Art. 13 Abs. 1 GG werden insoweit eingeschränkt-
Nach § 2 Nummer 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, Bak-
terium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmissib-
les Agens, dass bei Menschen eine Infektion oder übertragbare 
Krankheit verursachen kann. Bei SARSCoV- 2 handelt es sich um 
einen Krankheitserreger gemäß § 2 Nummer 1 IfSG.

Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in 
Deutschland aber insbesondere auch im Landkreis Böblingen ist 
es angezeigt, für alle Gemeinschaftsunterkünfte ein Betretungs-
verbot für nichtberechtigte Personen auszusprechen. Das Verbot 
gilt demnach für alle Personen, die nicht ordnungsrechtlich in die 
jeweilige Unterkunft eingewiesen sind und die nicht dort beruf-
lich tätig sind – ausgenommen sind außerdem Personen, die die 
Unterkunft aus medizinischen oder gefahrenabwehrrechtlichen 
Gründen betreten müssen.

In den Unterkünften ist regelmäßig eine Vielzahl von Menschen 
verschiedenster Altersstrukturen auf engeren Räumen unterge-
bracht. Die Erfahrungen zeigen, dass gerade Zusammenkünfte 
von Gruppen auf engerem Raum ein nicht unerhebliches Risiko 
an Infektionen und damit einer Verbreitung der Krankheit in sich 
bergen. Weiterhin fortbestehender Besucherverkehr erhöht nicht 
nur für die Bewohner der Unterkünfte das Risiko der Ansteckung, 
sondern führt auch zu einem Infektionsrisiko der umliegenden 
Bevölkerung. Unter ungünstigen Bedingungen kann es zu einer 
Übertragung auf viele Personen kommen. Eine zeitgleiche Infek-
tion vieler Menschen kann zu einer Überlastung der örtlichen me-
dizinischen Versorgungsstrukturen führen.

Nach den Vorgaben der CoronaVO sind Menschenansammlun-
gen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum zu ver-
meiden und auf ein definiertes Mindestmaß zu beschränken, um 
eine weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und damit 
die medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten. Ziel der Allge-
meinverfügung ist es, die Übertragungswege von SARS-CoV-2 
zu unterbrechen. Das verfügte Betretungsverbot ist geeignet, 
um das Zusammentreffen von Menschen innerhalb der Gemein-
schaftsunterkünfte auf die unvermeidbaren und nachvollzieh-
baren Kontakte zu beschränken und insofern zu minimieren. Es 
ist auch erforderlich geworden, da nach den Erkenntnissen des 
Landratsamtes Böblingen in den eigenen Unterkünften aber auch 
in den Unterkünften der zum Landkreis Böblingen gehörenden 
Ortspolizeibehörden trotz bereits verfügter Besuchsverbote und 
Kontaktbeschränkungen nach wie vor Besucher von außen fest-
gestellt werden, die keine Notwendigkeit einer Kontaktminimie-
rung sehen.

Termine der Woche

Samstag, 7. November Bücherei geöffnet

Samstag, 7. November Leerung der Papiertonne

Dienstag, 10. November Leerung der Restmülltonne
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Das Betretungsverbot ist auch verhältnismäßig im engeren Sinne. 
Dem Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit stehen erhebli-
che gesundheitliche Gefahren bei der unkontrollierten und nicht 
mehr nachverfolgbaren weiteren Verbreitung des Corona Virus 
gegenüber. Bei der Abwägung überwiegen unstreitig die Rechts-
güter der körperlichen Unversehrtheit des Einzelnen sowie des 
Gesundheitsschutzes der Bevölkerung. Der Staat hat eine Pflicht, 
sich schützend und fördernd vor diese Rechtsgüter zu stellen. 
Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Anzahl der 
infizierten Personen in jüngster Zeit sprunghaft ansteigt. Durch 
Überschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen 
auf einen Wert über 50 von 100.000 Einwohnern, konkret auf 
135,9 Infizierte / 100.000 Einwohner am 02.11.2020, hat sie ein 
erhebliches Ausmaß überschritten. Die Allgemeinverfügung ist 
angemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allge-
meinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter 
wie Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht.

Die Allgemeinverfügung tritt außer Kraft, sobald die Sieben-Ta-
ges-Inzidenz (Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Menschen) 
von 50 bezogen auf den Landkreis Böblingen an sieben aufein-
anderfolgenden Tagen unterschritten wird. Solange diese Grenze 
der Neuerkrankungen überschritten bleibt, ist davon auszuge-
hen, dass die verfügten Maßnahmen erforderlich, angemessen 
und verhältnismäßig sind.

Daneben werden die Maßnahmen regelmäßig einer erneuten Ri-
sikoeinschätzung unterworfen um auf die weiteren Entwicklun-
gen angemessen zu reagieren.

Zu Ziffer 4:

Gesetzliche Grundlagen für den Einsatz von Zwangsmitteln sind 
§ 20 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) sowie die 
§§ 49 ff. Polizeigesetz für Baden-Württemberg (PolG).

Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 LVwVG ist der unmittelbare Zwang vor 
seiner Anwendung anzudrohen. Mildere Mittel als die Anwendung 
des unmittelbaren Zwangs wie z. B. das Zwangsgeld kommen 
bei der Durchsetzung des Betretungsverbots nicht in Betracht, 
um Personen anzuhalten, diese Anordnung zu befolgen. Das 
Zwangsgeld ist gesetzlich auf höchstens 50.000 EUR begrenzt. 
Ferner muss die Anordnung sofort durchgesetzt werden, um die 
Verbreitung einer übertragbaren Krankheit mit potentiell schwers-
ten Folgen für die Betroffenen zu verhindern. Nur mit dem Mittel 
des unmittelbaren Zwangs kann das Betretungsverbot im Falle 
einer Missachtung schnell und effektiv durchgesetzt werden.

Zwangsgeld, Zwangshaft und Ersatzvornahme scheiden unter 
diesem Hintergrund hingegen aus.

Zu Ziffer 5:

Die CoronaAV Betretungsverbot wird im Internet unter www.
lrabb.de notbekanntgemacht gemäß § 1

Abs. 5 Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der 
Landkreisordnung (DVO LKrO) und tritt am Tag nach Ihrer Be-
kanntgabe (04.11.2020) in Kraft. Ihre Bekanntmachung wird gem. 
§ 1 Abs. 5 S. 2 DVO LKrO in der durch die Bekanntmachungssat-
zung des Landkreises Böblingen vorgegebenen Form wiederholt, 
sobald die Umstände es zulassen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
beim Landratsamt Böblingen mit Sitz in Böblingen schriftlich, zur 
Niederschrift oder durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätig-
ter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz einzulegen.   
Die De-Mail-Adresse lautet: Widerspruch@lrabb.de-mail.de

Böblingen, den 3. November 2020

Gez.

Roland Bernhard

Amtliche Bekanntmachungen

Kategorie 1 oder 2

Infos zum Kontaktpersonenmanagement – Jeder Fall ist 
individuell zu betrachten
Im Kampf gegen die steigenden Corona-Neuinfektionen kommt 
dem sogenannten Kontaktpersonenmanagement (KPM) eine ent-
scheidende, wenn nicht die entscheidende Bedeutung zu. Wenn 
es gelingt, potentielle Überträger frühzeitig zu informieren und in 
häusliche Quarantäne zu beordern, werden neue Infektionsketten 
unterbunden.

Wer muss sich aber wie verhalten? Zu dieser Frage orientiert man 
sich bundesweit einheitlich am Schema des Robert-Koch-Insti-
tuts (RKI), welches seine Informationen dazu auch ständig an-
passt. Demnach gibt es zwei Kategorien, eine dritte gilt nur für 
medizinisches Personal. Kontaktpersonen der Kategorie 1 haben 
ein höheres Infektionsrisiko und werden deshalb anders behan-
delt als die der Kategorie 2 mit geringerem Infektionsrisiko.

Indizien für Kategorie 1 sind verkürzt gesagt ein enger Kontakt, 
d.h. unter 1,5 Metern, über mindestens 15 Minuten. Man spricht 
auch vom „face-to-face-Kontakt“. Oder aber der gemeinsame Auf-
enthalt in einem Raum bei mangelnder Frischluftzufuhr und über 
eine halbe Stunde. Dagegen wird jemand in Kategorie 2 eingeteilt, 
dessen „Nahkontakt“ zu einer infizierten Person unter den genann-
ten 15 Minuten war oder der sich nur kurz, d.h. unter einer halben 
Stunde, in einem Raum mit einer infizierten Person aufgehalten hat.

Für das Kontaktpersonenmanagement ist in erster Linie das Ge-
sundheitsamt zuständig. Ist eine Person infiziert, muss sie i.d.R. 
bis zwei Tage vor Auftreten von Symptomen bzw. vor positivem 
Test alle Kontakte angeben. Diese werden dann entsprechend 
kategorisiert, die Personen in Kategorie 1 werden angerufen, in-
formiert und bereits telefonisch aufgefordert, sich in Quarantäne 
zu begeben. Die schriftliche Anordnung der Quarantäne erfolgt 
dann über die jeweiligen Ortspolizeibehörden (Rathäuser). Im 
Landkreis Böblingen beträgt die Quarantäne, entsprechend der 
Empfehlung des RKI, 14 Tage – ein negativer Test verkürzt diese 
Quarantäne nicht! Erst nach Ablauf dieser 14tägigen Frist bzw.  
48 Stunden nach Symptomfreiheit, wenn man Symptome entwi-
ckelt hat, wird die Quarantäne aufgehoben.

„Jeder Fall muss individuell beleuchtet werden“, erklärt die 
Böblinger Gesundheitsamtsleiterin Dr. Anna Leher. „Die Kernfa-
milie einer infizierten Person ist i.d.R. immer Kategorie 1, d.h. wird 
unter Quarantäne gestellt. Dagegen sind die Eltern eines Kindes, 
in dessen Klasse ein Corona-Fall aufgetreten ist, nicht als Kate-
gorie 1 einzustufen. Als Kontaktperson einer Kontaktperson be-
steht hier nur ein geringes Ansteckungsrisiko.“

Auf der Internetseite des Landkreises sind nochmals Informatio-
nen zum Thema Kontaktpersonen und zu anderen Fragen rund 
um Corona zusammengestellt   
(https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus.html).

Corona-Hotline auch am Wochenende wieder 
erreichbar 
Samstag und Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr, unter der Wo-
che künftig eine Stunde länger
Die Corona-Hotline des Landkreises Böblingen wird ausgeweitet 
– ab dem kommenden Wochenende wieder Samstag und Sonn-
tag, ab kommender Woche täglich um eine Stunde länger.

Ab sofort ist sie unter der Rufnummer (0 70 31) 6 63-35 00 sams-
tags und sonntags, jeweils von 10 bis 14 Uhr, erreichbar; von 
Montag bis Freitag ist die Rufnummer von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Wichtig: Die Hotline ist keine ärztliche Beratung! Das Gesundheits-
amt ist in allererster Linie für die Nachverfolgung der Kontaktperso-
nen und die Benachrichtigung infizierter Personen und deren Kon-
takte zuständig. Siehe auch Informationen unter www.lrabb.de.
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Unser Angebot:

Essen auf Rädern
Wir bieten allen Altdorferinnen und Altdorfern ein Essen auf Rädern 
an und liefern montags bis freitags jeweils eine leckere Mahlzeit 
frisch auf Ihren Tisch.

Bitte bestellen Sie bei den Fahrern oder bis spätestens Sonntagabend, 24.00 Uhr bei der  
Gemeindeverwaltung unter: 

 Telefon und Anrufbeantworter: 74 74 0  
oder

 Fax: 74 74 10 
Bitte geben Sie an, an welchem Tag Sie welches Menü haben wollen. Das Essen wird Ihnen dann täglich 
frisch in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr geliefert. Dauerbesteller können auch mit  einem Be-
stellschein, der Ihnen jeweils mit den Essen ausgeliefert wird, bestellen. 

Monatlich erhalten Sie dann eine Rechnung für Ihre bezogenen Essen. Die Preise betragen für  
1 Menü 4,80 Euro zuzüglich einer Liefergebühr pro Anlieferung von 1,20 Euro für Mitglieder und 1,50 Euro 
für Nichtmitglieder des Senioren- und Krankenpflegevereins. 

Gönnen Sie sich ein leckeres Essen. Genießen Sie ganz ohne Einkaufen oder aufwendige Zubereitung ein 
vollwertiges, schmackhaftes, frisch gekochtes und gesundes Gericht. 

Speiseplan

9.11. bis 13.11.2020 Menü 1 Menü 2 Menü 3 – Supersalat Menü 4 – Schonkost/Leichte Kost 
salzarm, fettarm, ohne Zucker

Montag Rigatoni mit
Hackfleischsoße vom
Rind, ger. Käse und
Salatbeilage 1.a.g.i.

Hähnchenbrustfilet mit
feinem Ragout und Käse
überbacken, dazu Rösti
und feine Erbsen 1.a.c.g.

Salatplatte mit frittierten
Maultaschenstreifen und
Brötchen a.c.

Cannelloni in
Tomatenrahmsoße mit
Gemüsereis und
Salatbeilage (veg.) a.c.g.

Dienstag Paprikagulasch vom
Schwein mit
Stampfkartoffeln und
Mischgemüse a.g.i.

Allgäuer Kässpätzle mit
Emmentaler - Bergkäse,
geschmelzt mit
verschiedenen Salaten
(veg.) 1.a.c.g.

Straßburger Wurstsalat
mit Farmerbrötchen
1.7.a.

Fischroulade „Julienne“
mit Kräutersoße,
Niedernauer Kartoffeln
und Gemüsegarnitur
a.c.g.

Mittwoch Drei Maultaschen in
Zwiebelschmelze mit
Kartoffelsalat a.c.

Panierter Hirtenkäse mit
Tomaten- Paprika-
Zucchini-Gemüse und
Safran-Risotto (veg.)
a.c.g.

Salatplatte mit Cevapcici,
Ajvar und
Olivenbaguette a.

Geflügelhacksteak in
Bratensoße mit Nudeln
und Mexikogemüse a.c.

Donnerstag Hähnchen-Knusperschnitzel 
mit Bratensoße,
Bauernspätzle und
Krautsalat mit Ananas
a.c.g.

Vanille-Risotto mit
Pfirsichstücken, Pistazien
und Sauerkirschen (veg.)
g.

Bunte Salatplatte mit Ei
und Käsestreifen,
Rosenbrötchen 1.a.

Serbisches Reisfleisch
vom Rind mit
Salatbeilage

Freitag Jägerbraten vom Rind
mit Rotkohl
und Schupfnudeln a.c.g.

Seelachs „Müllerin“ in
Tomaten- Basilikum-
Soße mit Salzkartoffeln
und Salatbeilage a.

Salatplatte mit paniertem
Hähnchenschnitzel
und Baguettebrötchen
a.c.g.

Albrahmlinsen mit
frischem Gemüse, und
hausgem. Spätzle (veg.)
a.c.g.

AUSWEICHMENÜ TÄGLICH: a) ½ Hähnchen vom Grill mit Brötchen a. b) Pizzaschnitte vegetarisch a.g.

Zusatzstoffe: 1 Farbstoff, 2 Konservierungsstoffen, 3 Antioxidationsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 gepökelt, 8 Phosphat, 9 Süßungsmittel.
Allergene Stoffe: a Gluten, b Krebstiere, c Eier, d Fisch, e Erdnüsse, f Soja, g Milch-Lactose, h Schalenfrüchte, i Sellerie, j Senf, k Sesam, Schwefeldioxyd, m Lupinen, n Weichtiere

Änderungen vorbehalten!
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Aufruf zur Haus- und Straßensammlung  
vom 17. Oktober bis 22. November 2020

Für die deutschen Kriegsgräberstätten im Ausland bittet der 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. um Ihre Spende.

Vor über 75 Jahren endete der 2. Weltkrieg. Mitteleuropa erlebt seither die längste Friedenszeit sei-
ner Geschichte. Insbesondere die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts war 
so kurz, dass sie auch nur als die Phase der Zwischenkriegsjahre bezeichnet werden kann.

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges schwiegen zwar die Waffen, jedoch fand keine Aussöhnung 
unter den verfeinden Völkern statt. Daher ist die Wurzel des 2. Weltkrieges vor allem auch in den 
Folgen des 1. Weltkrieges zu suchen. Wo frühere Feinde jedoch zu Freunden werden, dort ist kein 
Platz für Krieg.

Die Pflege von Kriegsgräbern ist deswegen nicht nur eine humanitäre Aufgabe. Sie stellt auch einen 
wichtigen und nachhaltigen Beitrag zur Aussöhnung und somit zum Erhalt des Friedens dar.

Der Volksbund erfüllt diese Aufgabe in 46 Staaten. Aktuell betreut er die Ruhestätten von circa  
2,8 Millionen deutschen Kriegstoten auf 832 Kriegsgräberstätten. Seit der politischen Wende konn-
ten mit dem Arbeitsschwerpunkt in Ost- und Südosteuropa mehr als 950.000 Kriegstote geborgen 
und umgebettet werden.

Breite Anerkennung findet darüber hinaus die Jugendarbeit des Volksbundes. Sie ist seit jeher ein 
geeigneter Brückenbauer internationaler Verständigung. Der Volksbund ist anerkannter Träger der 
freien Jugendhilfe und betreibt seit 1953 als einziger Kriegsgräberdienst eine eigene Jugend- und 
Schularbeit.

Bitte helfen Sie dem Volksbund durch Ihre Spende bei der Anlage und Pflege von Kriegsgräberstät-
ten sowie beim Ausbau der Jugendarbeit. Sie tragen so direkt zum Frieden in Europa bei.

gez. Guido Wolf MdL  gez. Hartmut Holzwarth

Minister der Justiz und für Europa Oberbürgermeister, 
des Landes Baden-Württemberg Bezirksvorsitzender Nordwürttemberg 
Vorsitzender des Landesverbands

Bankverbindung: BW-Bank Baden-Württemberg, IBAN: DE30 6005 0101 0002 6266 64

Soldatenfriedhof Andilly in Frankreich, dort fand ein 20-jähriger Soldat aus 
Altdorf in Grab 463 – Block 19 –Reihe 7, seine letzte Ruhestätte.
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Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen

Datum Uhrzeit Straße zul. Ge-
schw. 

Ges. 
Fahrz.

beanst.  
Fahrz.

max. 
km/h

23.10. 13.43 bis 
19.45 Uhr

Holzgerlinger Str. 30 2761 45 / 
1,6%

56

Neue Märkte nehmen am Projekt   
„Alte Streuobstsorten im Lebensmitteleinzel-
handel“ teil
In den sechs Landkreisen des Schwäbischen Streuobstparadie-
ses e.V. werden seit August in ausgewählten Märkten traditionelle 
Obstsorten von Streuobstwiesen angeboten. Das Obst stammt 
aus dem Vereinsgebiet und kommt auf kurzen Wegen direkt von 
der Obstwiese zum Verbraucher.

So vielseitig wie das Streuobstparadies, so sind auch seine Apfel-
sorten. Insgesamt 22 verschiedene werden hiervon im Laufe des 
Projektes „Alte Sorten im Einzelhandel“, in 19 Märkten der Re-
gion angeboten. Vom erfrischend säuerlichen der Champagner 
Renette, über aromatische Gewürzluiken bis hin zu saftig süßen 
Berner Rosenäpfeln, ergibt sich eine breite Vielfalt an Geschmä-
ckern und Verwendungsmöglichkeiten. Es handelt sich hierbei 
nicht nur um großartige Tafeläpfel, sondern auch um wunderbare 
Most- und Backäpfel, mit denen sich Allerlei Köstlichkeiten zube-
reiten lassen. Ob klassisch als Apfelkuchen, Kompott und Mus, 
oder zum Verfeinern der Kürbisssuppe und des Kartoffelsalates, 
das bleibt ganz Ihnen überlassen.

In den sechs Landkreisen des Streuobstparadieses waren seit 
Anfang des Projektes 15 Supermärkte beteiligt, nun kommen 4 
weitere hinzu, welche ebenfalls ihr Angebot im Punkt Regionalität 
erweitern möchten.

Neu mit dabei sind die Märkte:

• Edeka Gebauer Göppingen in der Dieselstraße 13

• Edeka Kuhn in Balingen-Heselwangen und Balingen-From-
mern sowie

• Rewe Vietz in Sindelfingen/Maichingen.

In folgenden Märkten wird das Streuobst bereits seit August 
angeboten:

• EDEKA Hacker in Weil im Schönbuch, Waldenbuch, Altdorf 
und Grafenau-Döffingen

• REWE Fritz auf dem Flugfeld in Böblingen/Sindelfingen

• EDEKA Möck in Reutlingen-Hohbuch, Reutlingen-Betzenried 
und Gomaringen

• EDEKA Koch-Märkte in Rosenfeld, Balingen, Bisingen und 
Meßstetten

• EDEKA Koch in Schömberg

• EDEKA Gebauer in Geislingen und Filderstadt-Bonlanden

Eine Übersicht der teilnehmenden Märkte und der verfügbaren 
Sorten, sowie Rezeptidee gibt auf unserer Homepage unter:  
https://www.streuobstparadies.de/Geniessen

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Die Streuobstwiesen zwischen Alb und Neckar bilden mit rund 
26.000 ha eine der größten zusammenhängenden Streuobst-
landschaften Europas. Die 1,5 Millionen Obstbäume im Schwä-
bischen Streuobstparadies sind zu jeder Jahreszeit ein beson-
derer Genuss. Die jahrhundertealte Landschaft Streuobstwiese 
ist darüber hinaus ein besonderer Kulturschatz und verfügt über 
eine enorme Vielzahl an Brennereien und Mostereien, Lehrpfa-
den, Obstfesten, spannende Museen und vielem mehr. Darüber 
hinaus prägen Streuobstwiesen unsere Landschaft und sind Le-
bensraum für über 5.000 Tier- und Pflanzenarten sowie Naherho-
lungsgebiet für Jung und Alt.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für unsere beiden Kindertageseinrichtungen Schneckenburg und Erlachaue suchen wir ab 
sofort mehrere 

  

staatlich anerkannte Erzieher/-innen,  
Kinderpfleger/-innen oder 

gleichwertig qualifizierte Fachkräfte (m,w,d) 
 

in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung. 
 
Sie suchen … 
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag für eine Tätigkeit in der Krippe (U 3) oder im 
Kindergartenbereich (Ü 3)? 

 ein verantwortungsvolles Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten? 
 einen neuen Arbeitsplatz mit guter personeller und räumlicher Ausstattung? 
 ein gutes Arbeitsklima in einem aufgeschlossenen Team und eine Vergütung nach 
TVöD-SuE? 

 einen Arbeitgeber, der Wert auf die regelmäßige Fortbildung des Personals legt und 
neben der 30 Tarifurlaubstage bis zu 5 weitere frei wählbare Urlaubstage gewährt? 

 
…. dann sind Sie bei uns in Altdorf genau richtig! 
 
Wir wünschen uns neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die… 
 eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/-in, 
Kinderpfleger/-in oder eine gleichwertige pädagogische Qualifikation mitbringen, 

 mit viel Freude, Engagement und Interesse an die pädagogische Arbeit mit unseren 
Kindern herangehen, 

 gerne team- und projektorientiert arbeiten und 
 freundlich, zuverlässig und einsatzbereit sind. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt … 
 
… dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiterin Karin Grund unter Tel. 07031/7474-20 
gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie an das Bürgermeisteramt Altdorf, 
Kirchplatz 5, 71155 Altdorf, gerne per Email an grund@altdorf-bb.de. 
 
Interessante Informationen zu unseren Kinderhäusern finden Sie unter https://www.altdorf-
boeblingen.de/de/leben-in-altdorf/kindergaerten/index.php. 

Denken Sie bitte daran...

Für die Vierteljahreszahler ist am 15. No-
vember 2020 die 4. Rate für die Grund- 
und Gewerbesteuer zur Zahlung fällig.

Die Höhe der fällig werdenden Grund-
steuer kann dem letzten Jahr zugestellten 
Steuerbescheid entnommen werden.

Wir bitten um termingerechte Überwei-
sung, da wir sonst Säumniszuschläge und 
Mahngebühren erheben müssen.

In diesem Zusammenhang weisen auf die Vorteile des Abbu-
chungsverfahrens hin. Säumniszuschläge und Mahngebühren 
fallen hierbei erst gar nicht an.
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Annähernd 300 Akteure aus den Landkreisen Böblingen, Göp-
pingen, Esslingen, Reutlingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis 
haben sich im Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. zu-
sammengeschlossen, mit dem Ziel diesen Schatz zu erhalten 
und zu vermarkten. Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich 
in Bad Urach.

Kontakt:
Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Bismarckstraße 21,   
72574 Bad Urach,

E-Mail: kontakt@streuobstparadies.de

Bau von Rückegassen beim Schnellradweg 
Sindelfingen – Vaihingen

Vollsperrung des Gehweges der L1185
Das Landratsamt Böblingen, Amt für Straßenbau, baut ab dem 
5. November 2020 bis Ende November entlang des Schnellrad-
weges am Musberger Sträßle zwischen Sindelfingen und der Rö-
merstraße Rückegassen.

Hierbei ist mit leichten Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Rad-
schnellweg zu rechnen.

Sämtliche Maßnahmen wurden im Vorfeld abgestimmt und tra-
gen maßgeblich zur Verkehrssicherheit im Landkreis bei.

Das Landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis 
für die entstehenden Beeinträchtigungen. Aktuelle Informationen 
über Straßenbaustellen im Landkreis gibt es unter www.lrabb.de/
Strassenbau.

BiB  
Bücherei im Bürgerhaus

71155 Altdorf, Kirchplatz 2 Montag: 10.00 bis 12.00 Uhr
Telefon (0 70 31) 7 24 72 72  Mittwoch/Freitag: 15.00 bis 18.00 Uhr 
info@buecherei-altdorf.de 1. Samstag im Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr
www.buecherei-altdorf.de

Unser BiB-Tipp – Diesen Samstag geöffnet
Am Samstag, 7. November 2020, haben wir von 10.00 bis 12.00 
Uhr geöffnet.

Unser BiB-Tipp
„Wer ins kalte Wasser springt, taucht ins Meer der Möglichkei-
ten.“ Finnisches Sprichwort

Lassen Sie uns eintauchen...

Luft und Wasser – Band 48 – Was ist Was

Die Sprache des Wassers
Sarah Crossan

Nur mit einem Koffer und einem alten Wä-
schesack im Gepäck, brechen Kasienka 
und ihre Mutter nach England auf. Das Le-
ben dort ist einsam für das Mädchen. Zu-
hause sitzt ihre Mutter mit gebrochenem 
Herzen; in der Schule findet sie keine 
Freunde.

Aber als sie sich zum ersten Mal verliebt, 
fasst sie neuen Mut, ihrem Leben eine 
neue Richtung zu geben. (Aus dem Klap-
pentext. Ab 14. Nominiert für den Deut-
schen Jugendliteraturpreis)

Die Flüsse von London

Ben Aaronovitch

Peter Grant ist Police Constable in London mit einer ausgepräg-
ten Begabung fürs Magische. Was seinen Vorgesetzten nicht ent-
geht. Auftritt Thomas Nightingale, Polizeiinspektor und außerdem 
der letzte Zauberer Englands. Er wird Peter in den Grundlagen 
der Magie ausbilden. Ein Mord in Covent Garden führt den frisch-
gebackenen Zauberlehrling Peter auf die Spur eines Schauspie-
lers, der vor 200 Jahren an dieser Stelle den Tod fand. (Aus dem 
Klappentext).

Harry Potter für Erwachsene. Genial. Eine absolute Leseempfeh-
lung.

Fragen zu diesen oder anderen Medien beantworten wir gerne 
an der Theke.

Bitte beachten Sie auch weiterhin die aktuellen Hygienevorschrif-
ten.

Unsere Jubilare

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag!

Am 30. Oktober 2020 feierte Herr Johann Weiß seinen 100. Ge-
burtstag.

Bürgermeister Erwin Heller überbrachte ihm die herzlichen 
Glückwünsche und einen Präsentkorb der Gemeinde sowie eine 
Glückwunschurkunde unseres Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann.

Johann Weiß wurde am 30. Oktober 1920 in Zanegg in Ungarn 
geboren, sein Lebensweg hat ihn dann aber bis nach Altdorf ge-
führt, wo er schon seit 1946 eine neue Heimat gefunden hat.

Nur ganz wenigen Menschen ist es vergönnt, diesen besonderen 
Geburtstag feiern zu dürfen und auf so viele ausgefüllte und ge-
lebte Jahre in Dankbarkeit zurückblicken zu können.

Wir freuen uns mit Herrn Weiß, dass er diesen Tag im Kreise sei-
ner Familie verbringen durfte und wünschen ihm weiterhin alles 
Gute, persönliches Wohlergehen und eine gesegnete Zeit.
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Zu verschenken

Kleiderschrank, Garderobe, Wohnzimmerschrank (alles Kiefer 
massiv), sowie diverse Einrichtungsgegenstände zu verschen-
ken. Tel. 27 33 88

Schulnachrichten

vhs.Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Altdorf/Hildrizhausen
Herrenberger Straße 13 
Telefon (0 70 31) 64 00-82   
E-Mail: altdorf_hildrizhausen@vhs-aktuell.de 
www.vhs-aktuell.de

Öffnungszeiten:   
Mo. 9.30 bis 11.00 Uhr

Trainieren Sie bequem online und von zu Hau-
se aus. 

Mit den neuen Gesundheitskursen können Sie sich direkt am hei-
mischen PC mit Ihrem Dozenten verbinden. Der Unterricht ver-
läuft auf einer leicht erlernbaren Plattform.

Den Zugangslink zum Webinar und den Link zum Login-Leitfaden 
finden Sie in Ihrer Anmeldebestätigung.

Ihr Webinar läuft mit dem Video-Conferencing-System edudip. 
Technische Voraussetzungen für die Teilnahme: Desktop-Rech-
ner oder Notebook, iPad oder iPhone. Für Ihren Kurs brauchen 
Sie keine Kamera und kein Headset. Die Internetverbindung sollte 
mindestens eine Bandbreite von 6 MBit/s haben, empfohlen sind 
16 MBit/s. Wir empfehlen, kein WLAN, sondern eine drahtgebun-
dene Internetverbindung zu nutzen. Für edudip müssen Sie kei-
ne Software herunterladen. Unter https://www.webinare-vhs.de/
was-sie-benoetigen finden Sie ausführliche Informationen.

Power-Fitness So.,  08.11.2020, 10.00 Uhr
Yoga am Morgen Mo., 09.11.2020, 08.00 Uhr
Italienisch, conversazione, B1 Mo., 09.11.2020, 17.00 Uhr
Pilates für Anfänger Mo., 09.11.2020, 17.00 Uhr
Ganzheitliche Fitness für Körper, 
Geist und Seele

Mo., 09.11.2020, 18.00 Uhr

Polnisch, Schnupperkurs Mo., 09.11.2020, 18.00 Uhr
Gentle Vinyasa Yoga (Sanfte Flows) Mo., 09.11.2020, 18.00 Uhr
Amerikanische versus deutsche 
Kultur: ähnlich oder doch sehr  
verschieden? Live aus New York

Mo., 09.11.2020, 19.00 Uhr

Sicherheit der Informationstechnik Mo., 09.11.2020, 19.00 Uhr
Naturidentische Hormontherapie – 
sanfter Weg zur Ausgeglichenheit

Mo., 09.11.2020, 19.00 Uhr

RückenYoga Mo., 09.11.2020, 19.00 Uhr
SoulYoga Mo., 09.11.2020, 20.00 Uhr
Hatha Yoga Di.,   10.11.2020, 17.00 Uhr
Vinyasa Yoga Di.,   10.11.2020, 18.00 Uhr
Abstrakter Expressionismus –  
Material PopArt und Abstrakter  
Expressionismus – die amerikani-
sche Kunst eroberte Europa

Di.,   10.11.2020, 18.00 Uhr

Kommunikation auf dem  
Smartphone

Di.,   10.11.2020, 19.00 Uhr

Functional Dance-Fitness Sweat 
and dance

Di.,   10.11.2020, 19.00 Uhr

Pilates Mi.,  11.11.2020, 20.00 Uhr
Spanisch für Anfänger Do.,  12.11.2020, 09:00 Uhr
Hatha Yoga Do.,  12.11.2020, 18.00 Uhr
Verhaltensauffälligkeiten  
bei Katzen

Do.,  12.11.2020, 18.00 Uhr

Yoga Nidra Do.,  12.11.2020, 19.00 Uhr
Bernd und Hilla Becher: die neue 
deutsche Objektivität Neues Sehen, 
neue Bilder, neue Sachlichkeit

Do., 12.11.2020, 19.00 Uhr

Von Merkel, Zuckerberg bis Trump: 
Portraits der Macht Starfotograf 
Daniel Biskup exklusiv im Gespräch

Do., 12.11.2020, 19.00 Uhr

Pilates Mittelstufe Fr., 13.11.2020, 19.00 Uhr

Kirchliche Mitteilungen

Pfarramt: Telefon 60 55 06 Telefax 60 45 79 
Bürozeiten: Di. 9.00 bis 12.00 Uhr Mi. 9.00 bis 11.00 Uhr 

E-Mail – Pfr. Baral: Pfarramt.Altdorf-Boeblingen@elkw.de 
E-Mail – Sekretariat: Pfarrbuero.Altdorf-Boeblingen@elkw.de 

E-Mail Jugendreferent: stephan.decker@elkw.de
Telefonnummer des Jugendreferenten: 7 78 53 13

Homepage: www.evangelisch-altdorf.de

Wochenspruch: Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden 
Gottes Kinder heißen. Matthäus 5,9

Je nach Verwandtschaftsgrad können wir zwischen 40-80 Per-
sonen an Präsenzgottesdiensten teilhaben lassen. Bitte bringen 
Sie Ihre Mund- und Nasenbedeckung mit.

Falls Sie nicht teilnehmen wollen oder können, sind Sie herzlich 
eingeladen, den Gottesdienst im Livestream auf unserer Home-
page unter www.bit.ly/AltdorferGottesdienste abzurufen und zu 
Hause zu feiern.

Neben der Opfergabe bei den Präsenzgottesdiensten sind auch 
weiterhin Opfer in Form von Überweisungen möglich oder als 
Einwurf in den Pfarramtsbriefkasten. Näheres finden Sie auf 
unserer Homepage zu den aktuellen Sonntagen

Sonntag, den 8. November 2020 
  9.15 Gebetskreis in der Sakristei

  9.30 Präsenzgottesdienst mit Livestream in der Kirche   
(Pfr. Matthias Baral)

  Das Opfer ist für die Aufgaben unserer eigenen   
Kirchengemeinde bestimmt.

Sonntag, den 15. November 2020 
  9.15 Gebetskreis in der Sakristei

  9.30 Präsenzgottesdienst mit Livestream in der Kirche   
(Pfr.i.R. Helmut Schwaderer)  
Das Opfer ist für Friedensdienste bestimmt.
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St. Martin am  
11. November 2020 

Dieses Jahr organisieren 
wir keinen Umzug am 
Martinstag. 

Geht doch einfach als Familie mit euren Laternen 
nach draußen, singt ein paar Laternenlieder und 
wenn ihr möchtet, könnt ihr etwas von eurem 
Licht mit anderen Menschen teilen. 

Auf unserer Homepage findet ihr 
- einen Link zur Geschichte von Sankt Martin in  
  vier Minuten als Video 
- Links zu Laternenliedern 
- eine Idee, wie ihr von eurem Licht verschenken  
  könnt. 

www.evangelisch-altdorf.de  

 

Pastorin Anne Oberkampf
Friedrich-List-Str. 69
71032 Böblingen
Telefon (0 70 31) 22 05 70

Nur wer an Wunder glaubt, ist Realist.
 (David Ben Gurion)
Sonntag, 8. November 2020

10.45 Gottesdienst
Eine Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung der Hygienere-
geln sind für alle Teilnehmenden verpflichtend.
Bitte bringen Sie Ihre eigene Schutzmaske mit.

Katholische Kirchengemeinde   
Holzgerlingen - Altdorf - Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Samstag, 7. November 2020 
18.00  Schönaich Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 8. November 2020 – 32. Sonntag im Jahreskreis
10.30  Holzgerlingen Eucharistiefeier Familiengottesdienst 

(Pfr. Feil)
  mit nachgeholter Erstkommunion
  († Stefanie Großberger, † Angehörige der Familie   

Mascolo und der Familie Mathea)
  Kollekte: Martinusmantel (Diözese)
  Verkauf von GEPA-Artikeln im Foyer des Bischof-  

Sproll-Hauses
11.00  Schönaich italienische Eucharistiefeier (Don Emeka)

Mittwoch, 11. November 2020 – Hl. Martin, Bischof von Tours

 
 

 
 
 
Mit Inkrafttreten der neuen Beschlüsse der 
Bundesregierung am Montag, den 02.11.2020, 
finden bis voraussichtlich 30.11.2020 keine 
Gruppen und Kreise im evangelischen 
Gemeindehaus statt. Mögliche Onlineangebote 
werden innerhalb der einzelnen Gruppe 
abgesprochen. 
 
Gottesdienste können wie am letzten Wochen-
ende noch als Präsenzveranstaltungen unter 
der Einhaltung der verschärften Sicherheitsvor-
kehrungen gefeiert werden.  
 
-------------------------------------------------------- 

 

  Veranstalter: 

  Evangelische Kirchengemeinde Altdorf 

  Pfarrgartenstr. 3 | 71155 Altdorf 
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17.30  Holzgerlingen Rosenkranzgebet in der Erlöserkirche
17.30  Holzgerlingen St. Martinsfeier auf der Schillerhöhe

Donnerstag, 12. November 2020 
17.00  Holzgerlingen Weg-Gottesdienst für Erstkommunion- 

kinder (ausnahmsweise am Donnerstag)

Freitag, 13. November 2020 
  9.00  Holzgerlingen Eucharistiefeier

Samstag, 14. November 2020 
18.00  Steinenbronn Eucharistiefeier (Don Emeka)

Sonntag, 15. November 2020 – 33. Sonntag im Jahreskreis
10.30  Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  Kollekte: für Aufgaben des Bonifatiuswerkes für   

Diaspora
  Verkauf von GEPA-Artikeln im Foyer des Bischof-  

Sproll-Hauses
14.30  Holzgerlingen Taufe

Wochendienst bei Beerdigungen

10.-13. November 2020: Don Emeka

Text zum Bedenken

„Wage dich hinaus in die Weite der Toleranz, die jedem Men-
schen mit großem Respekt begegnet.“ (Pierre Stutz)

Gottesdienste im Fernsehen

Bibel TV: Sonntag, 8. November, 10.00 Uhr, Gottesdienst live aus 
dem Würzburger Dom; Katholischer Gottesdienst live zum Mitfei-
ern: Mit Gottes Wort, Eucharistie und verschiedenen Zelebranten.

ZDF: Sonntags um 9.30 Uhr (abwechselnd kath. und evang.)

Neue, strengere Schutzmaßnahmen für Gottesdienste und 
kirchliche Feiern

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gottesdienstbesucher,

hier nochmals die neuen, für alle verbindlichen Regelungen 
und Absprachen:

• Für einen „zugesagten Platz“ ist besonders für die Weih-
nachtsgottesdienste in den Kirchen eine vorherige Anmel-
dung im Pfarrbüro erforderlich. Unser Kirchengemeinderat 
hat beschlossen, dass diese Regelung ab dem Patrozinium – 
Christkönig, 22. November 2020, für alle Gemeindegottes-
dienste in unseren Kirchen vorerst bis 10. Januar 2021 gilt.

Wir möchten niemand an der Kirchtüre abweisen müssen. Wir 
dürfen aber nur eine begrenzte Zahl von Gottesdienstteilnehmern 
zulassen. Darum gilt auch:

Der Einlass beginnt 30 Minuten vor dem Gottesdienst und soll 
vor Beginn beendet sein!

Bitte kommen Sie rechtzeitig, damit es nicht in den letzten  
5 Minuten vor Beginn „zum Stau“ kommt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Terminhinweise

Freitag, 6. November, 10.00 Uhr:

Ökumenische Dienstbesprechung im Bischof-Sproll-Haus

Festlicher Gottesdienst am 08. November 2020

Sonntag, 8. November, 10.30 Uhr:

Unter Beachtung der Schutzmaßnahmen feiern wir am Sonntag, 
8. November 2020 einen Familiengottesdienst, zugleich eine 
nachgeholte Erstkommunion.

Mit Karl Rueß an der Orgel und Irmi Gfesser als Vorsängerin ist für 
eine ansprechende musikalische Gestaltung gesorgt.

Wir freuen uns, wenn Familien und Gemeindemitglieder diesen 
bedeutsamen Gottesdienst mitfeiern.

Aktion Martinusmantel 2020 – Solidarisch – Gerade jetzt

Die Aktion fördert und unterstützt diözesanweit Arbeitslosen-Pro-
jekte. Auch in diesem bittet die Aktion um Ihre Spende am Sonn-
tag, 8. November. Herzlichen Dank!

100. Geburtstag von Johann Weiß

Johann Weiß konnte am 30. Oktober seinen 100. Geburtstag 
feiern.

Eine besondere Freude war es für Pfarrer Anton Feil, direkt am 
Festtag einem Gemeindemitglied zum 100. Geburtstag zu gra-
tulieren. Johann Weiß begrüßte mit Maske und Ellenbogen-Stoß, 
also ganz mit den Corona-Auflagen vertraut, verschmitzt und er-
staunlich fit, den Pfarrer und freute sich über Urkunde und per-
sönliche Worte des Bischofs. Angehörige, Nachbarn und Freun-
de haben dem Jubilar liebevoll ein Buch mit vielen Fotos, Worten 
und Zeichen der Verbundenheit gestaltet. Dazu hat die Kirchen-
gemeinde auch 2 Seiten beigesteuert. Im Kreis der Töchter und 
Enkel wurde auch gebetet und bei der Kommunion die Verbun-
denheit mit Christus erfahren: „Wir danken Gott für seinen Him-
mel, in dem er uns erwartet“. Wir danken dem Jubilar für seinen 
Humor und seine vorbildliche Glaubenshaltung. Wir wünschen 
Johann Weiß, dass er noch länger so gesegnete Erdentage im 
großen Kreis von Angehörigen und Freunden erleben darf.

Übrigens haben Jubilar und Pfarrer nur für den kurzen Moment 
eines Fotos die Maske abgelegt.
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Liebe Seniorinnen und Senioren!
Wir haben damit geliebäugelt, mit unseren Nachmittagen im Novem-
ber oder Dezember wieder zu beginnen. Leider hat uns die Pande-
mieentwicklung einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. 
So müssen wir nun leider mit unseren Treffen weiter aussetzen und 
kreative Ideen entwickeln, um weiterhin in Kontakt zu bleiben.
Es grüßt Sie ganz herzlich das Seniorenteam und bleiben Sie ge-
sund!

Helfer und Helferinnen gesucht
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen bald wieder An-
meldelisten zu den Gottesdiensten geführt werden und wir sind 
dadurch stärker auf die Mithilfe und Unterstützung von Ehrenamt-
lichen angewiesen. Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro, wenn Sie 
bereit sind, Ordnerdienst für einen Gottesdienst zu übernehmen.
Vielen Dank.

 
Schnelle Hilfe für Familien in Not 

… damit Ihr Haushalt bestens weiterläuft 

 

Sie können wegen Krankheit, Unfall, Schwangerschaft oder Entbindung 

Ihren Haushalt und Ihre Kinder nicht mehr versorgen? Wir helfen Ihnen 

mit Fachkräften aus Ihrer Region. Die Kosten werden von der 

Krankenkasse oder anderen Sozialversicherungen übernommen. 

Rufen Sie uns noch heute an. Wir besprechen mit Ihnen alle Möglichkeiten 

und helfen umgehend.  

 

cura familia - Familienpflege, Dorfhilfe und Betriebshilfe 

im Verband Katholisches Landvolk 

Einsatzleitung: 

Tanja Friedrich   Tel.: 0711-9791-4623 

Barbara Rasokat   Tel.: 0711-9791-4625 

Monika Waldmann  Tel.: 0711-9791-4624 

 

Jahnstr. 30 in 70597 Stuttgart 

e-mail cura-familia@landvolk.de     

Internet www.cura-familia.de 

 

Katholische italienische Gemeinde  
GESÚ MISERICORDIOSO

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:

Daniela Di Stefano   
Telefon (0 70 31) 4 38 02 15  
E-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:

Dienstag von  15.00 – 17.00 Uhr  
und Freitag von  12.30 – 14.30 Uhr

Don Emeka: (nach Vereinbarung)   
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Bitte geben Sie die Namen Ihrer verstorbenen Lieben telefonisch 
bei Frau Di Stefano oder Herr Parlabene ab. Die Telefonnummer 
lautet (0 70 31) 4 38 02 15 oder (0 70 31) 65 51 39.

Sonntag, 8. November 2020 um 11.00 Uhr:  
Gottesdienst in Schönaich

Sonntag, 15. November um 11.00 Uhr:   
Gottesdienst in Steinenbronn

Sonntag, 22. November um 11.00 Uhr:   
Gottesdienst in Schönaich

Am Samstag, 7. November 2020 wird das Kind Abbonizio Mauro 
getauft. Eltern: Abbonizio Patrizio und Abbonizio Tatiana, Taufpa-
ten: Firulli Alexander

Kunst und Kultur in Altdorf

Kultur trotz(t) Corona? – KIA sagt Veranstaltungen ab

Die Corona-Pandemie bestimmt derzeit den Kulturbetrieb über-
all in Deutschland. Auch die Kulturinitiative Altdorf musste sich 
dem Diktat der Viruspandemie beugen. So war die KIA im Früh-
jahr gezwungen, die Audiovisionsshow „Augenblick“ mit dem 
Künstlerduo Migl/Stohr abzusagen. Im September entfiel ihr ge-
plantes Kulturfest. Aber wir wollten uns nicht unterkriegen lassen. 
Unter dem Motto „Kultur trotz(t) Corona“ war für den November 
geplant, den Altdorfer Mitbürgern eine Kunstausstellung mit Ar-
beiten der Altdorfer Künstler Hans Bäurle, Yannick Fallek und 
Ingrid Zerfaß zu präsentieren. Den Hygienevorgaben angepasst 
organisiert, sollte sie am 21. Und 22. November jeweils von 14 
bis 18 Uhr im Bürgerhaus gezeigt werden. Für den Ausstellungs-
start war eine kurze Einführung und eine musikalische Darbietung 
durch das Fagotte-Trio „Dreiverstanden“ vorgesehen.

Im Weiteren war für Ende November ein vorweihnachtliches Blä-
serkonzert mit dem Posaunenquartett „OPUS 4“ – mit Mitglie-
dern des Gewandhausorchesters Leipzig – geplant. Das Konzert 
sollte in der Kirche in Altdorf stattfinden.

Mit dem Teil-Lockdown im November fallen auch diese bei-
den Veranstaltungen aus.

Aber wir werden nicht aufgeben. Wir wollen beide Veranstaltun-
gen ins neue Jahr in eine Zeit verschieben, in der die Pandemie 
es wieder zulässt, größere kulturelle Darbietungen durchzufüh-
ren. Die KIA hofft, dann auch wieder zahlreiche Kulturinteressierte 
bei ihren Veranstaltungen begrüßen zu können.
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Durch den Teil-Lockdown gibt es leider auch zahlreiche Lateral-
schäden: Hans Bäurle wollte bei der Ausstellung Ende Novem-
ber einen Kunst-Adventskalender des Kinderschutzbundes 
Kreisverband Böblingen zum Kauf anbieten. Der Verkauf findet 
im Rahmen einer Tombola des Kinderschutzbundes im gesamten 
Kreis statt. Da aber solch ein Kalender vor dem Advent verkauft 
werden sollte (3000 Exemplare sind schon gedruckt) und dem 
Kinderschutzbund die Absatzmöglichkeiten wegbrechen, möch-
te Hans Bäurle den unten abgebildeten Kalender auf diesem Weg 
den Altdorfer Bürgern anbieten. Infos über den Kalender sind bei 
Hans Bäurle und beim Kinderschutzbund zu erhalten. Der Kalen-
der kostet 5 Euro und kann bei Hans Bäurle im Buchenweg 29 in 
Altdorf erstanden werden.

www.kulturinitiative-altdorf.de

Vereinsnachrichten

Helfer vor Ort DRK Holzgerlingen/Altdorf e.V.

In unserem 3. Blättles-Bericht geht es um einen Einsatz, bei dem 
es entscheidend ist, wie schnell geholfen wird.

Wenn eine Person plötzlich einen Atem- und Kreislaufstillstand 
erleidet, zählt jede Sekunde. Jedes einzelne Kettenglied der Ret-
tungskette ist dabei ausschlaggebend. Schon mit dem Notruf 
über die europäische Notrufnummer 112 beginnt die Rettung. Die 
wichtigste Information dabei ist, wo sich der Notfallort befindet 
und was geschehen ist. Anschließend ist es unabdingbar, dass die 
anwesende Person sofort mit einer Herzdruckmassage beginnt. 
Bereits nach 3 Minuten setzen die ersten Hirnschäden ein, die mit 
einer Herz- Lungenwiederbelebung vermieden oder zumindest mi-
nimiert werden können. Wenn Sie nicht mehr genau wissen, wie 
die Herzdruckmassage geht, kein Problem! In unseren Erste Hilfe 
Kursen bringen wir Ihnen einfachen Handgriffe gerne bei. Kurster-
mine finden Sie unter: www.drk-kv-boeblingen.de

Helfer mit AED Helfer mit 
Larynx-Tubus

Helfer mit  
Beatmungsbeutel

Die Rettungsleitstelle schickt sowohl einen Rettungswagen, als 
auch ein Notarzteinsatzfahrzeug los und alarmiert zeitgleich die 
Helfer vor Ort.

Unsere HvO´ler, die aufgrund der Ortskenntnisse und einer kur-
zen Anfahrtszeit sehr schnell beim Patienten sein können, über-
nehmen bestenfalls die bereits begonnene Wiederbelebung (Re-
animation). Mit einem mitgeführten Automatischen Externen 
Defibrillator (AED) kann, wenn nötig, durch einen Stromstoß das 
flimmernde Herz zur Ruhe gebracht werden, damit die Reanima-
tion anschließend noch effektiver durchgeführt werden kann.

Ein Larynxtubus wird in den Mundraum eingeführt, mit dessen 
Hilfe die Atemwege gesichert werden und der Patient kann nun 
mit einem Beatmungsbeutel leichter beatmet werden.

Sobald das hauptamtliche Rettungsdienstpersonal eintrifft, 
übernehmen diese die weitere Behandlung. Da hier jede Hand 
gebraucht wird, werden unserer Helfer hier oft mit einbezogen. 
Informationen über Vorerkrankungen, Allergien und regelmäßige 
Medikamente werden von Angehörigen erfragt und an den Not-
arzt weiter gegeben. Je nach Verlauf der Wiederbelebung wird 
bei den Transportvorbereitungen mitgeholfen.
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Nach ihrem Einsatz schreiben unsere Helfer ein Protokoll, füllen 
ihre Notfalltasche wieder auf und kehren mit ihren Einsatzeindrü-
cken zu ihrer unterbrochenen Alltagstätigkeit zurück, von der sie 
der Alarm weggeholt hat.

Die Helfer erhalten für ihren ehrenamtlichen Einsatz keine Auf-
wandsentschädigung. Der DRK Ortsverein erhält keine Erstattun-
gen der Krankenkasse für das Material. Auch die umfangreiche 
Ausbildung der Helfer/innen wird allein über Spenden finanziert.

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns 
über eine Spende auf folgendes Konto.

DRK Ortsverein Holzgerlingen/Altdorf e.V. DE44 6035 0130 0000 
1530 05 Kreissparkasse Böblingen BIC BBKRDE6BXXX

(Fotos von Kai Schmid)

Deutscher Hausfrauen-Bund DHB
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.

Für Dienstag, 10. November 2020, hatten wir einen
Sterne-Bastelkurs geplant, der nun leider nicht stattfinden 
kann. Mitglieder, die über Internet verfügen, verweisen wir 
auf die Anleitungen, die es dort gibt. Weitere Informationen
bei Frau Schmit, Tel. (0 70 34) 99 35 12.

Auch die Modenschau am 23. November 2020 fällt aus. Wir hof-
fen, sie im nächsten Jahr nachholen zu können.

Aber etwas Positives möchten wir noch vermelden: Unsere 
Deckelsammlung läuft weiter sehr gut. Im Oktober konnte 
Herr Senftle von Rotaract Nürtingen über 97 Kg Deckel in 
Empfang nehmen, soviel hatten wir seit Mai gesammelt.
Wir nehmen auch weiterhin gerne Propylen (PP) und Po-
lyethylen (PE)-Deckel an bei den folgenden Sammelstellen:
In Altdorf bei Frau Kappler, Rosenstraße 3,
in Hildrizhausen bei Frau Schmit, Zeppelinstr. 22,
in Holzgerlingen bei Frau Heitsch, Friedhofstr.30 und
in Weil i.Sch. bei Frau Riedel, Ziegelhütte 10.
Danke an alle fleißigen Mitsammler.

Ortsverein der Gartenfreunde

Hans Weiß ist hundert
Die Gartenfreunde Altdorf konnten sich Ende Oktober über 
einen ganz besonderen Geburtstag freuen. Vereinsmitglied  
Johann Weiß wurde 100 Jahre alt. Besonders erfreulich ist hier-
bei, dass sich Hans noch guter Gesundheit erfreut. An seiner 
Umwelt nimmt er noch regen Anteil.

Das Gedächtnis ist auch noch gut. So kann Hans genau berich-
ten wie alles angefangen hat mit den Gartenfreunden. Er weiß 
noch viele Details vom Aufbau der Gartenanlage, kennt noch die 
Namen der ersten Pächter und erzählt von der Unterstützung der 
Gemeinde Altdorf.

Bereits 1963 trat Hans dem Verein bei und ist damit auch langjäh-
rigstes Mitglied. Zusammen mit seiner Frau Gertrud pachtete er 
1983 eine Parzelle in der Kleingartenanlage Schönbuchrand in Alt-
dorf. 29 Jahre lang bewirtschaftete er diesen Garten bevor er ihn 
2012 altersbedingt aufgegeben hat. Während seiner Pächterzeit 
war Hans immer gutgelaunt bei den Gemeinschaftsarbeiten dabei.

Trotz Corona Pandemie standen die Gratulanten an seinem Ju-
beltag Schlange in der Rosenstraße. Die Familie organisierte den 
Andrang geschickt, so dass das Geburtstagskind nicht überfor-
dert wurde und die Corona Regeln eingehalten werden konnten. 
Auch der Vorsitzende der Gartenfreunde, Michael Bouillon, und 
die stellvertretende Vorsitzende, Adelheid Friedrich, reihte sich, 
ausgestattet mit einem individuell gestalteten Präsentkorb, in die 
Reihe der Gratulanten ein. Im Namen der gesamten Vorstand-
schaft und aller Vereinsmitglieder überbrachte er ganz herzliche 
Geburtstagswünsche.
Wenn man hundert wird gratuliert nicht nur die Verwandtschaft, 
da kommt natürlich auch der Bürgermeister persönlich, er bringt 
eine Urkunde des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Würt-
temberg mit und der Bundespräsident schickt Grüße per Post.
Alle zusammen wünschen Hans Weiß noch viele gesunde Le-
bensjahre im Kreise seiner Familie.

Michael Bouillon gratuliert Hans Weiß

Keine Advenstfeier
Der Vorstand der Gartenfreunde Altdorf hat in seiner letzten Sit-
zung beschlossen, die für den 19.12.2020 geplante Adventsfeier 
wegen der Entwicklung in der Coronakrise abzusagen.

Nachruf

Nachruf

Der Liederkranz Altdorf trauert um sein Fördermitglied

Maria Elisabeth Ruthardt
Maria trat im Jahr 1982 in den Liederkranz ein und war 
bis zur ihrer Erkrankung sehr an unserem Vereinsleben 

interessiert.

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Ihren Angehörigen gilt unser Mitgefühl.

Der Vorstand
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TV Altdorf 1912 e.V.

TVA-Generalversammlung am 14. November 2020 fällt aus!

Aufgrund der Corona-Entwicklung und den damit verbundenen 
Vorschriften bzw. Auflagen müssen wir leider die auf Samstag, 14. 
November 2020 terminierte TVA-Generalversammlung absagen.

Jan Frohnmüller  Holger Hornisch

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender

Der Ortsverband informiert

VdK bei virtueller Freiwilligenmesse Karlsruhe 2020/21

Seit dem 17. Oktober 2020 und noch bis zum 31. Januar 2021 gibt 
es die Karlsruher Freiwilligenmesse als Onlinemesse unter www.
karlsruhe.de/freiwilligenmesse. Mit der virtuellen Messe reagie-
ren die Veranstalter auf die neuen Herausforderungen aufgrund 
der Corona-Pandemie und die Schwierigkeiten vieler Vereine und 
Selbsthilfegruppen in Sachen Corona-Management bei Präsenz-
veranstaltungen. Zu den gut 60 an der Onlinemesse beteiligten 
Vereinen und Organisationen, die sich und ihre Arbeit präsentie-
ren, gehört auch der Sozialverband VdK mit seinem Kreisverband 
Karlsruhe. Für den VdK ist diese Aktion eine gute Gelegenheit, 
auch für seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Ehrenamt zu 
werben. Zugleich will der beteiligte VdK-Kreisverband andere 
Kreisverbände des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg e. 
V. ermutigen, sich an virtuellen Ehrenamtsbörsen zu beteiligen.

Hans-Josef Hotz neuer VdK-Landeschef

Thomas Schärer neuer Landesgeschäftsführer

Nach fast zehn Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze des 
Sozialverbands VdK Baden-Württemberg. Hans-Josef Hotz 
(64) aus Mühlhausen/Kraichgau wurde auf dem 18. VdK-Lan-
desverbandstag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Hotz, der in 
den vergangenen 23 Jahren als hauptamtlicher VdK-Landesge-
schäftsführer gewirkt hatte, trat die Nachfolge von Roland Sing 
(79) aus Leinfelden-Echterdingen an. Sing hatte altershalber nicht 
mehr kandidiert. Er hatte den Südwest-VdK seit dem Frühjahr 
2011 geführt und teils in Personalunion auch als Vizepräsident 
des VdK Deutschland fungiert. Auf dem coronabedingt „abge-
speckten“ Verbandstag im Oktober, in der Porsche-Arena, wurde 
Roland Sing im Beisein des stellvertretenden Ministerpräsiden-
ten Thomas Strobl (CDU) feierlich verabschiedet und zum Eh-
renvorsitzenden des VdK Baden-Württemberg ernannt. Neuer 
Landesgeschäftsführer in Stuttgart ist Thomas Schärer (57) aus 
Sigmaringen. Neu besetzt wurden auch die Posten des Bezirks-
verbandsvorsitzenden Nordwürttemberg (NW) und des Bezirks-
geschäftsführers NW. Diese Ämter hatten zuvor ebenfalls Roland 
Sing als Vorstand und Hans-Josef Hotz als Geschäftsführer aus-
geübt. Sie wurden nun von Joachim Steck (57) aus Waiblingen 
und Stefan Pfeil (53) aus Mainhardt beerbt.

Roland Sing jetzt VdK-Landesehrenvorsitzender

Im Oktober 2020 ging beim Sozialverband VdK Baden-Würt-
temberg eine Ära zu Ende. Der langjährige Landesverbands-
vorsitzende und frühere VdK-Vizepräsident Roland Sing wurde 
feierlich verabschiedet und zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 
Sing (79), der im Südwesten viele Jahre auch als Vorsitzender 
des Landesseniorenrats wirkte, hatte den VdK Baden-Württem-

berg seit 2011 sehr erfolgreich geführt. Zuvor hatte er bereits als 
VdK-Landesvize und Bezirksvorsitzender Nordwürttemberg viele 
Akzente gesetzt. In seine Amtszeit fallen nicht nur ein beträcht-
licher, kontinuierlicher Mitgliederanstieg sowie der Ausbau des 
Beratungsstellennetzes und der VdK-Mitgliederserviceleistun-
gen, sondern zudem einige sozialpolitische Erfolge. So hatte sich 
Sing beispielsweise jahrelang für die Gleichstellung der Demenz-
kranken in der Pflegeversicherung (seit 2017), aber auch für die 
Abschaffung der Praxisgebühr eingesetzt, zudem für die 2021 
kommende Grundrente. Der Rat des Gesundheits- und Sozialex-
perten ist weiterhin gefragt. Für seinen großen gesellschaftlichen 
Einsatz wurde Roland Sing vielfach hoch geehrt – 2015 mit dem 
Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.

Was sonst noch interessiert

Nachbargemeinden

Stadtbücherei Holzgerlingen
Böblinger Straße 28
71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 6 80 85 50
www.stabue-holzgerlingen.de

Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 14.30 – 18.30 Uhr
Di 10.00 – 12.00 / 14.30 – 17.30 Uhr, Sa 10.00 – 13.00 Uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen geöffnet
Die neue Corona-Verordnung ist veröf-
fentlicht und nach ihr dürfen Bibliotheken 
in Baden-Württemberg geöffnet bleiben 
(Stand 2. November 2020).

Unsere Öffnungszeiten bleiben gleich. 
Wir sind wie immer auch per E-Mail 
und telefonisch erreichbar.

Wenn Sie Krankheitsanzeichen verspü-
ren, sehen Sie bitte von einem Besuch in 
der Bibliothek ab. Wir verlängern Ihnen 
gerne alle Medien – dazu müssen Sie 
aber Kontakt mit uns aufnehmen.

Aus Rücksicht gegenüber dem Bücherei-Team und unseren Be-
suchern bitten wir Sie Abstand zu halten und die Bildschirm-An-
zeige im 1. OG zu beachten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch... & hoffen, dass wir Ihnen 
mit unserem Angebot ein wenig Abwechlung schenken kön-
nen.

Denn: Lesen bringt uns zum Lachen und rührt manchmal auch zu 
Tränen, manche Bücher fesseln uns dermaßen, dass wir sie kaum 
aus der Hand legen können und sie ermöglichen uns in andere 
Welten einzutauchen!

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  14.30 bis 18.30 Uhr

Dienstag  10.00 bis 12.00 / 14.30 bis 17.30 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag  14.30 bis 18.30 Uhr

Freitag  14.30 bis 18.30 Uhr

Samstag  10.00 bis 13.00 Uhr

Tel. (0 70 31) 6 80 85 50

E-Mail: stadtbuecherei@holzgerlingen.de

Homepage: www.stadtbuecherei-holzgerlingen.de
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Hilfe, die bewegt

Pausieren von unseren Terminen und Gruppen
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder,

auf Grund der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus werden 
ab 2. November 2020 unsere Termine, Gesprächsgruppen, 
Wasser- und Trockengymnastik bis auf weiteres geschlos-
sen.

Wir bitten um Ihr Verständnis und Rücksicht auf ihre Mitmen-
schen.

Weitere Infos zu dem Thema Corona-Virus und Rheuma finden 
Sie unter:

https://www.rheuma-liga.de/aktuelles/detailansicht/coronavi-
rus-infos-fuer-menschen-mit-rheuma

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Gesundheit

Ihr Sprecherrat der Rheuma-Liga Baden-Württemberg Arbeitsge-
meinschaft Böblingen / Sindelfingen

Abteilung Taekwondo

Erfolgreiche Prüflinge bei der Landes-Dan- 
Prüfung in Esslingen
Am 31. Oktober 2020 – kurz bevor die Sporthallen erneut ge-
schlossen wurden – nahmen Carmen Hahn und Claus Wanner 
an der Landes-Dan-Prüfung teil, um die Prüfung zum 2. bzw. 3. 
Dan abzulegen.

Beide zeigten eine fehlerfreie Prüfung und erhielten nach einem 
1,5 stündigen Prüfungsprogramm ihre Urkunde von Landesver-
bandpräsident Wolfgang Brückel – Carmen Hahn zum 2. Dan und 
Claus Wanner zum 3. Dan.

Danke an die Helfer – vor allem an Hakan, Peter und Alexander – 
für die Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten!

Die Prüflinge: Carmen Hahn und Claus Wanner

ABSAGE – Limited Edition – Ensemble-Kon-
zert
Liebe Freunde und Mitglieder unseres Vereins, leider müssen 
wir das für Sonntag, 8. November 2020 geplante Konzert in die 
Stadthalle absagen.

Nachdem bereits unser Jahreskonzert im März, zwei Wochen 
vor dem Konzerttermin, dem ersten Corona-Lockdown zum 
Opfer gefallen ist, trifft uns nun auch das zweite Corona-Veran-
staltungsverbot. Dieses Mal sogar nur eine Woche vor dem Kon-
zerttermin. In diesem Jahr wurden auch alle Veranstaltungen im 
Sommer abgesagt, so dass wir nach dem Neujahrsempfang im 
Januar keinen weiteren öffentlichen Auftritt in 2020 hatten.

Kommen Sie gut durch die bevorstehenden, kulturarmen Wo-
chen und bleiben Sie gesund. Wir werden unsere Vereinsarbeit 
bestmöglich fortsetzen und wünschen uns, bald wieder für Sie 
spielen zu dürfen. Auf ein besseres Jahr 2021, mit dann hoffent-
lich wieder vielen gemeinsamen, musikalischen Momenten.

Abgesagt
Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen  
Altdorfer Str. 5, 71088 Holzgerlingen

Aktuelles aus dem Familienzentrum
Das Laternenfest am 19. November 2020 mit dem Heimatmuse-
um Holzgerlingen und dem Kindergarten Stäuchle können unter 
den aktuellen Corona-Bedingungen leider nicht stattfinden.
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Einige unserer Angebote müssen im Rahmen der neuen Corona 
Verordnungen den ganzen November über ruhen. Bitte besuchen 
Sie unserer Homepage unter www.familienzentrum-mutpol.de 
oder wenden Sie sich telefonisch (0 70 31-2 96 19 12) werktags 
von 9.00 bis 12.00 Uhr an uns für nähere Informationen zu den 
einzelnen Angeboten.

 Familienlädle Holzgerlingen
 Tübinger Str. 43
 Unsere Öffnungszeiten sind:
 Mo, Mi und Fr: 9.30 bis 12.30 Uhr
 Do: 14.30 bis 18.00 Uhr
 Jeden 1. und 3. Samstag im  
 Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Kontakt: Über das Familienzentrum Holzgerlingen  
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12, familienzentrum@mutpol.de

Liebe Kund*innen!
Die Corona-Maßnahmen haben sich verschärft, das Familienläd-
le kann trotzdem weiterhin geöffnet bleiben. Aus Fürsorge für 
unsere Mitarbeitenden und zur Entlastung derer haben wir be-
schlossen, die Regelungen der aktuellen Situation weiter anzu-
passen.
Ab Montag, 2. November 2020 gilt:
Bis Ende November nehmen wir im Familienlädle keine Ware 
mehr an!
Wir bitten Sie um Verständnis für diese Regelungen und freuen 
uns, wenn Sie uns weiterhin durch ihren Besuch unterstützen.
Weiterhin gilt:
• Es dürfen sich maximal 10 Personen im Lädle aufhalten (inkl. 

Personal)
• Der Besuch mit Kindern ist wieder gestattet
• Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske ist Pflicht
• Bitte halten Sie zu den anderen Besucher*innen und dem Per-

sonal den gesetzlichen Mindestabstand von 1,50 Metern ein
• Bitte benutzen Sie die gekennzeichneten Ein- und Ausgänge
• Kleidung sollte unmittelbar nach dem Kauf gereinigt werden
• Alle Oberflächen sowie Türklinken, Handläufe usw. werden täg-

lich von uns gereinigt

Vielen Dank!
Schön, dass Sie uns besuchen!

Verschenken Sie Freude an Second-Hand!
Auch für das Familienlädle können Sie ganz bequem Gutscheine 
erwerben, immer eine gute Geschenkidee!
Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Gutschei-
ne von der Stadt Holzgerlingen im Rahmen des Familienbegrü-
ßungsdienstes bei uns im Familienlädle einlösbar sind.
Das Familienlädle befindet sich in Holzgerlingen in der Tübinger 
Straße 43.
Ansprechpartnerinnen: Susanne Binder und Sarah Huber,
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12, familienzentrum@mutpol.de

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

Naturfreundehaus wegen der Corona-Pande-
mie für die Öffentlichkeit weiterhin geschlos-
sen!
Das Naturfreundehaus „Im Eschelbachtal“ bleibt wegen der Co-
rona-Pandemie an den Sonntagen für die Öffentlichkeit weiterhin 
geschlossen!

Klinikverbund Südwest schränkt Besuche in 
den Krankenhäusern weiter ein

Besuche sollen auf das Nötigste reduziert werden
Aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung veranlasst der Kli-
nikverbund Südwest weitere Schutzmaßnahmen für seine Pati-
enten und Mitarbeiter. Zwar gilt gemäß der Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg nach wie vor die Regelung, 
dass jeder Patient einmal am Tag von einer Person besucht wer-
den kann; die Besuchszeit wird jedoch ab Freitag, den 30. Okto-
ber, auf maximal 1 Stunde pro Tag begrenzt.

Nachdem als Vorsichtsmaßnahme ab Mitte Oktober zunächst 
alle Veranstaltungen, wie Patienteninformationen, Vorträge oder 
Symposien in den Krankenhäusern bis Ende des Jahres abgesagt 
und bereits seit letzter Woche Besuche auf den Intensivstationen 
eingeschränkt wurden, leitet der Klinikverbund Südwest ange-
sichts des derzeitigen Infektionsgeschehens weitere Schutzmaß-
nahmen ein und reduziert die Besuchszeiten auf maximal eine 
Stunde pro Tag. Dadurch sollen Überschneidungskontakte der 
Besucher minimiert werden. Besonders ältere und schwerkran-
ke Patienten sowie die Mitarbeiter aus den medizinischen und 
pflegerischen Bereichen, die die kritische, dringlich benötigte 
Infrastruktur der Krankenhäuser aufrechterhalten müssen, sollen 
durch diese Maßnahme geschützt werden. Auch werden gemäß 
den Ergebnissen der letzten Bund-Länder-Konferenz Konse-
quenzen für den Betrieb der Cafeterien in den Krankenhäusern 
abgeleitet. Die Sitzbereiche der Cafeterien sind für externe Besu-
cher damit nicht mehr zugänglich; die Essensausgabe kann nur 
zum Mitnehmen erfolgen.

Davon betroffen sind alle Krankenhäuser im Klinikverbundes 
Südwest an den Standorten Böblingen, Calw, Leonberg, Herren-
berg, Nagold sowie Sindelfingen.

„Auf den Intensivstationen haben wir die Besuchsregelungen be-
reits vor einer Woche extrem eingeschränkt. Da besonders diese 
vulnerablen Bereiche besonders geschützt werden müssen, sind 
Besuche dort nur noch in besonderen Ausnahmefällen und nur 
nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt möglich. Mit den 
jetzt hinzukommenden weiteren Einschränkungen der Besuchs-
zeiten wollen wir Besucherströme so gut wie möglich entzerren“, 
erklärt Geschäftsführer Martin Loydl. „Um weiterhin Besuche 
für die Patienten ermöglichen zu können, appellieren wir an die 
Eigenverantwortung der Menschen: Nehmen Sie Rücksicht auf 
Mitpatienten und Angehörige und verzichten Sie unbedingt auf 
nicht zwingend notwendige Besuche. Sollte es mit den von der 
Regierung und den Landkreisen angeordneten Maßnahmen nicht 
gelingen, der Pandemieentwicklung entgegenzuwirken, werden 

Jeder kann Opfer werden.
Wir sind an Ihrer Seite.

Opfer-Telefon: 116 006

www.weisser-ring.de
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auch für dieKrankenhäuser in den Landkreisen Böblingen und 
Calw weitergehende Schutzmaßnahmen erforderlich, wozu dann 
auch ein genereller Besucherstopp gehört“, so Loydl.

In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der stationären CO-
VID-19-Fälle wird der Verbund auch weitere Maßnahmen ergrei-
fen, um Behandlungskapazitäten freizusetzen. Hierzu wird die 
Situation an allen sechs Standorten täglich neu bewertet. Im Ge-
gensatz zur ersten Pandemiewelle im Frühjahr haben die Kran-
kenhäuser im Verbund auch zunehmend mit Mitarbeiterausfällen 
zu kämpfen. Zur Entlastung der Krankenhäuser kann es infolge-
dessen dann auch zu weiteren Einschränkungen beim elektiven 
OP-Programm kommen. Sollte sich die Pandemieentwicklung 
in den Landkreisen weiter verschlechtern, müssten zeitlich ver-
schiebbare, nicht dringliche Eingriffe und Sprechstunden weiter-
gehend reduziert werden.

Aktuelle Daten (Stand: 29.10.20, 9 Uhr):

Gesamt KVSW:

Insgesamt werden im Klinikverbund Südwest derzeit 53 CO-
VID-19-Patienten behandelt. Davon werden 7 Patienten auf den 
Intensivstationen versorgt, 4 davon beatmet. Hinzu kommen ins-
gesamt 18 Verdachtsfälle in Abklärung.

Landkreis Böblingen:

In den vier Standorten der Kreiskliniken Böblingen werden derzeit 
46 COVID-19 Patienten behandelt. Davon werden 6 Patienten auf 
den Intensivstationen versorgt, 3 davon beatmet. Hinzu kommen 
8 Verdachtsfälle in Abklärung.

Landkreis Calw:

In den zwei Standorten der Kreiskliniken Calw werden derzeit 7 
COVID-19 Patienten behandelt. Davon werden 1 Patienten auf 
den Intensivstationen versorgt, 1 davon beatmet.

Hinzu kommen 10 Verdachtsfälle in Abklärung.
keine Bildunterschrift

 

 

Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung 

 

 

 

Die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung ist ein ambulanter Pflegedienst mit Pflegeteams in den Gemeinden 
Altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen und Weil im Schönbuch. Träger ist die evangelische Kirchengemeinde 

Holzgerlingen. 

 

Unser Team freut sich auf Ihre Mitarbeit als 

Pflegefachkraft (m/w/d) 

mit einer Ausbildung als: 

• Examinierte Gesundheits-und Krankenpfleger/in 
• Examinierte Altenpfleger/in 
• Altenpflegehelfer/in 
• Arzthelfer/in oder 
• Familienpfleger/in. 

Sie 

• arbeiten gerne mit pflegebedürftigen Menschen 
• sind selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt 
• besitzen einen Führerschein Klasse B (3) 
• und sind Mitglied in einer christlichen Kirche 

dann sind Sie bei uns richtig 

Unser Angebot an Sie: 

• eine fundierte Einarbeitung durch unser engagiertes Pflegeteam 
• Arbeiten nach christlichen Grundwerten 
• inner- und außerbetriebliche Fortbildungen 
• Bezahlung nach KAO mit Jahressonderzahlung 
• Zusatz Rentenversorgung 
• Stellenumfang bis 50% 
• Einstellung zum nächstmöglichen Termin mit unbefristetem Vertrag 
 

Fühlen Sie sich angesprochen, dann wenden Sie sich an die Pflegedienstleitung Frau von Pupka – Lipinski, Telefon 
07031/68474-12 oder an die Geschäftsführung Frau Dieckmann, Telefon 07031/68474-11 oder schicken Sie Ihre 
Bewerbung direkt an die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung, Ziegelhofstraße 1, 71088 
Holzgerlingen. 

Gerne können Sie sich auch über unsere Homepage melden: www.dsst-schoenbuchlichtung.de 

Es besteht auch immer die Möglichkeit eines Schnuppertages. 

ABSAGE 
Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige 

von Menschen mit Demenz 
am 9. November 2020 

Altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Weil im 
Schönbuch mit Breitenstein und Neuweiler 

Der Gesprächskreis für pflegende 
Angehörige kann aufgrund der 
aktuellen Lage leider nicht wie geplant 
stattfinden. Gerne können wir einen 
Termin für ein Gespräch 
vereinbaren. Sie erreichen mich zu 
den üblichen Sprechzeiten der iav- und 
Demenzberatungsstelle: Montag bis 
Freitag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Auskunft und Anmeldung 
Dorothea Bloching 
iav- und Demenzberatungsstelle 
Schönbuchlichtung 
Ziegelhofstr. 1, Holzgerlingen 
Telefon 07031 68 474 60 
iav@dsst-schoenbuchlichtung.de 

Produkte aus dem Wald vor Ihrer Haustür
Der Wald hat viel zu bieten. Spätestens zu Beginn des ersten 
herbstlichen Laubfalls startet die Holzernte für Laubhölzer im 
Wald. Dann machen die ersten kühleren Nächte wieder Lust auf 
ein behagliches Feuer im Ofen oder ein herzhaftes Wildgericht. 
Gerne nimmt der Forstbezirk Schönbuch Ihre Bestellung für hei-
misches Brennholz und Wildfleisch entgegen.

Wie komme ich an Brennholz?

Mit nur wenigen Klicks ist es möglich, Brennholz auf der ForstBW 
-Website (www.forstbw.de) online zu bestellen. Durch die Einga-
be des jeweiligen Forstbezirks und das für Sie als Käufer in Frage 
kommende Forstrevier erhalten Sie auf einen Blick alle Informati-
onen zu den angebotenen Holzarten und Preisen. Buchenholz ist 
der bekannte Klassiker unter den Brennhölzern. Aber auch Hart-
laubhölzer wie Eiche, Esche und Birke haben einen vergleichbar 
hohen Brennwert und sind preislich besonders attraktiv. Bitte 
geben Sie hier die gewünschte Holzart zusätzlich im Feld „Be-
merkungen“ an. Die Abgrenzungen der Forstbezirke und Forstre-
viere können einer interaktiven Landkarte auf der Homepage von 
ForstBW entnommen werden. Nach der Online- Bestellung findet 
die weitere Abwicklung über den Forstbezirk Schönbuch statt. 
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Mit der Begleichung der Rechnung erhalten Sie eine Zahlungsbe-
stätigung bzw. eine Abfuhrfreigabe für das bezahlte Holz sowie 
eine Fahrgenehmigung für den betroffenen Waldort von ForstBW. 
Wie gewohnt müssen Sie diese Bestätigung bei der Abfuhr im 
Wald mit sich führen. Auf der Zahlungsbestätigung wird auch 
eine Abfuhrfrist bekannt gegeben. In diesem Zeitraum muss das 
bestellte Holz abgeholt werden, andernfalls sprechen Sie bit-
te mit Ihrem zuständigen Förster. Das Holz wird polterweise an 
PKW-befahrbaren Waldwegen gelagert und in haushaltsüblichen 
Mengen angeboten, so lange der Vorrat reicht. Der Bestellzeit-
raum für diesen Winter endet aber spätestens am 31. Dezember 
2020. Danach kann erst wieder ab dem 1. April 2021 bestellt wer-
den. Selbstverständlich können Sie auch weiterhin Ihr Brennholz 
schriftlich über das bisherige Bestellformular bestellen. Telefo-
nische Bestellungen können leider nicht mehr bearbeitet wer-
den. Links: Brennholz online bestellen: https://www.forstbw.de/ 
produkte-angebote/holz/bhf/ Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Website: www.forstbw.de

Und wie sieht es mit Wildfleisch aus?
Zur Bewirtschaftung der Staatswälder gehört auch die eigene 
Jagd. Wildbret gehört zu den wenigen noch naturbelassenen 
Nahrungsmitteln unserer Zeit. Das Wild lebt in der freien Natur 
unter weitgehend natürlichen Verhältnissen. Das Fleisch ist ma-
ger, fett- und cholesterinarm. Übrigens schwören Wild-Fans nicht 
nur auf die klassische Zubereitung als Wildbraten & Co, sondern 
legen das Wildfleisch auch gerne mal auf den Grill. Üblicherwei-
se werden nur ganze Rehe oder Wildschweine „im Fell“ verkauft. 
Gelegentlich besteht auch die Möglichkeit Rotwild aus dem 
Schönbuch zu erwerben. Das Zerlegen des Wildes vermittelt der 
Forstbezirk gerne. Auch die Portionierung für zwei Abnehmer, falls 
Sie mit jemandem zusammen bestellen möchten. Die Gewichts-
angaben beim Verkauf gelten immer für Wild im „Fell“, auch Decke 
genannt. Nach dem Zerlegen reduziert sich das Gewicht auf ca. 
50-70%. Bestellen können Sie Wildfleisch telefonisch unter Tel:  
(0 71 57) 2 73 49-00 oder per Mail unter: schoenbuch@forstbw.de.

 
 
DER FUCHS MUSS ZURÜCK IN SEINEN BAU. 
 
Nach dem neuerlichen Beschluss der Bund-Länder-Gespräche ist das Café Fuchsbau ab 02. November 

2020 leider wieder geschlossen. Wir danken Ihnen für Ihre Besuche in den letzten Monaten und freuen 

uns Sie hoffentlich im Dezember wieder begrüßen zu dürfen.  

 

Auch Feuer & Kunst muss dieses Jahr leider verschoben werden.  

Neuer Termin: Samstag 27. März 2021  

 

Bleiben Sie gesund und optimistisch! 

Ihr Fuchsbau-Team 

 

Kohltor 1-12 

71157 Hildrizhausen 

Tel.: (07034) 9317509 

E-Mail: info@cafe-fuchsbau.de 

www.cafe-fuchsbau.de  

 

 

 

Der Fuchs muss zurück in seinen Bau
Nach dem neuerlichen Beschluss der Bund-Länder-Gespräche 
ist das Café Fuchsbau ab 2. November 2020 leider wieder ge-
schlossen. Wir danken Ihnen für Ihre Besuche in den letzten Mo-
naten und freuen uns Sie hoffentlich im Dezember wieder begrü-
ßen zu dürfen.

Auch Feuer & Kunst muss dieses Jahr leider verschoben werden. 
Neuer Termin: Samstag 27. März 2021.

Bleiben Sie gesund und optimistisch!

Ihr Fuchsbau-Team

Kohltor 1-12, 71157 Hildrizhausen, Tel.: (0 70 34) 9 31 75 09

E-Mail: info@cafe-fuchsbau.de, www.cafe-fuchsbau.de

SpvGG Holzgerlingen

Abteilung Volleyball

Spielergebnisse
Spielergebnisse: 4. Spieltag
Damen 1 – Landesliga Nord
TSV Kleinsachsenheim – SpVgg Holzgerlingen

Das Spiel wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation abge-
sagt.

3. Spieltag
Damen 2 – A-Klasse
SpVgg Holzgerlingen 2 – TSG Tübingen 3

Das Spiel wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation abge-
sagt.

Damen 3 – B-Klasse
SpVgg Holzgerlingen 3 – SG Black Forest Volleys 1:3

1. Satz: 15:25, 2. Satz: 25:21, 3. Satz: 24:26, 4. Satz: 15:25

Jugendtrainingszeiten
Da wir uns derzeit in einem Lockdown-Light befindet, findet das 
Training wie bereits im Frühjahr Online statt. Die Online-Trainings-
zeiten wurden in den einzelnen Mannschaften bekannt gegeben.

Wir bedanken und recht herzlich bei dem Trainerteam, die dies 
möglich macht.

Bleibt alle gesund.
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Werkstatt, Atelier 

oder Laden 
zu mieten gesucht für Kunsthandwerk 

in Altdorf + 10 Km, 

ca. 30 m², gerne rustikal.

Telefon 0152 01940153

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

Gregor Eisenbeis Immobilien · Tel. 07034 270880 · Königsbergerstr. 106 · 71139 Ehningen

Penthouse in Schönaich

KIMMERLE & JAUCH 07031-20 42 60

J Ganz oben mit herrlicher Weitsicht über
angrenzende Wiesen und Felder erwartet
Sie eine neuwertige Penthousewohnung der

Extraklasse mit ca. 154 m² Wohnfläche und insg.
fünf Zimmern, zwei TL-Bäder, XL-Dachterrasse mit
WhirlpooI, inkl. 2 TG-Stellplätze für € 759.000,-

Energiebedarfsausweis, 50,2 kWh/(m²a), B, Holz, Baujahr 2013

baerbel-bahr.de | bb-wohnbau-boeblingen.de | Tel.: 07031 4918-500

Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

Keine zusätzliche

Käuferprovision

Aktuelle Neubau-Projekte in Holzgerlingen,
Weil im Schönbuch und Böblingen-Dagersheim!

BAUPLÄTZE GESUCHT!

WEIL IM SCHÖNBUCH
Hartmannstraße 51 + 53

unverbindliche Illustration unverbindliche Illustration

Wohnungsbeispiele:
2 Zi., 41,03 m²Wf., Terrasse,
ca. 19 m² Garten € 232.500
3 Zi., 62,28 m²Wf., Balkon € 355.000
3 Zi., 65,57 m²Wf., Terrasse,
ca. 42 m² Garten € 369.000
4 Zi., 87,51 m²Wf., Balkon € 495.000
6 Zi., 129,93 m²Wf., Balkon,
Dachterrasse € 699.000

Wohnungsbeispiele:
3 Zi., 78,83 m²Wf., Terrasse,
ca. 72 m² Garten € 419.000

3 Zi., 83,90 m²Wf., Dacht. € 465.000

4 Zi., 89,92 m²Wf., Terrasse,
ca. 90 m² Garten € 499.000

4 Zi., 97,88 m²Wf., Dacht. € 539.000

Bau begonnen! Jetzt zuschlagen:
3 Zi., 67,15 m²Wf., Balkon € 375.000
4 Zi., 84,51 m²Wf., Balkon € 465.000

Jetzt schnell zuschlagen:
4 Zi., 91,67 m²Wf., Balkon € 519.000

Bau begonnen! Jetzt zuschlagen:

HOLZGERLINGEN
Eberhardstr. 22 + 22/1

HOLZGERLINGEN
Käthe-Kollwitz-Str. 2+4

BB-DAGERSHEIM |Kantstraße 2

PROJEKTVORSTELLUNG
amSo., 8.11. von 11.30-12.30Uhr!
Kommen Sie in die Eberhardstraße 22!

PROJEKTVORSTELLUNG
amSonntag, 8.11. von 10-11Uhr!

Kommen Sie in die Hartmannstraße 51!
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Weitere Immobilien-AngebotefndenSieunter:baerbel-bahr.de

Holzgerlingen: Beste Aussichtslage – Der Platz für Ihren Wohn-
traum! DHH, 5,5 Zimmer, ca. 234 m² Wf., ca. 42 m² Nutzf., ca. 528 m²
Grdst., Garage + Stellpl., EBK, Kaminofen, Terrasse, Balkon, TL-Bad, Gäs-
te-WC, Wintergarten, Photovoiltaikanlage, Fußbodenheizung, uvm., B,
165,3 kWh, Öl, F, Bj. 1978 € 849.000*

*zzgl. 4,64 % Provision inkl. 16 %MwSt.

2-Zimmer-Wohnung
50 bis 65 m², Terrasse/Balkon, 

Garage/TG, kein Hochhaus

Telefon 0157 73416370

Suche in Holzgerlingen, Altdorf, 

Ehningen oder Gärtringen zum Kauf

www.bestattungshaus-morsello.de

Holzgerlinger Str. 31
71155 Altdorf

Tag und Nacht

Tel. 07031 - 76 90 877

Der Tod löscht das Licht aus,

aber niemals das Licht der Liebe.

Irmgard Erath

Inh. Filippo Morsello

Herzlichen Dank

für die vielen lieben Glückwünsche und

Geschenke zu meinem 100. Geburtstag.

Hans Weiß

Spendenkonto (IBAN): DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort: Hunger in Afrika  

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Hunger in Afrika
Jetzt spenden!

©
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In Afrika bedrohen Hunger und Dürre das Leben von Millionen Menschen. 

Zahllose Kinder sind akut unterernährt und dringend auf Hilfe angewiesen.

Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe – mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser 

und hochkalorischer Zusatznahrung. Helfen Sie uns Leben retten – jetzt mit 

Ihrer Spende!

Deutscher 
Spendenrat e.V.
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Wir erstellen im Rahmen einer Mitgliedschaft Ihre

Einkommensteuererklärung

gem. § 4 Nr. 11 StBerG 
bei ausschließlich Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit, Renten und Unterhaltsleistungen.

Beratungsstelle:

71034 Böblingen, Wilhelmstr. 34 (im Wilhelmsbau), Tel. (0 70 31) 22 15 36

71083 Herrenberg, Seestraße 9, Tel. (0 70 32) 94 37 23

71088 Holzgerlingen, Tübinger Straße 6, Tel. (0 70 31) 60 68 50

71063 Sindelfingen, Wettbachstraße 2, Tel. (0 70 31) 7 96 40

Römerstrasse 9 · 71088 Holzgerlingen
Telefon 0 70 31 / 60 12 30

KAROSSERIE UND LACKIERZENTRUM

UNFALLKOMPLETTSERVICE

Werden auch Sie ein exklusiver Sponsor von Kinderherzaktionen!

Für einen jährlichen Beitrag von € 50.- verlinken wir Ihr Unternehmen mit 
Logo exklusiv auf unserer Homepage.

Durch meinen hohen Bekanntheitsgrad auch in der Sportwelt und optima-
ler Platzierung auf meiner Homepage proftiert Ihr Unternehmen in vielerlei 
Hinsicht von dieser Verlinkung. Beste Platzierung Ihres Logos direkt auf 
unserer Startseite.

Imageverbesserung Ihres Unternehmens, aufsteigende Platzierung Ihrer 
eigenen Homepage in Suchmaschinen.

Werden Sie noch heute ein exklusiver Sponsor von Kinderherzaktionen.

Zeigen Sie Herz und helfen Sie Menschen, die nicht auf der Sonnenseite  
des Lebens stehen.

Alexandros Efstathiou · Horber Straße 26 · 71083 Herrenberg 

Telefon 07032 6743 · Mobil 0160 97389072 

info@kinderherzaktionen.de · www.kinderherzaktionen.de

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Aktueller Spendenstand

15.500,– €

ICH KANN SOWIESO
NICHTS TUN.

... UND WENN DOCH?

www.kinder.help

Helfen kann so einfach sein. 

Alle Informationen und Details

 nden Sie online unter:

IHRE SPENDE. 
FÜR KINDER. VOR ORT.



krzbb.de

Der schnellste Weg, alle Verwandten und Bekannten 
über familiäre Ereignisse zu informieren, ist eine Anzeige in der

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, Ehningen,  Schönaich,  Bondorf, Gäufelden,  
 Herrenberg,  Mötzingen, Jettingen,  Nufringen,  Holzgerlingen, 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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Rebmann Sanitär informiert

Angepasste Kundendiensteinsätze aufgrund Corona.

Auch wir möchten dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus einzu-

dämmen. Alle Serviceeinsätze werden zum Schutz und Prävention

von Kundschaft und Mitarbeiter/innen unter Beachtung strenger

Hygienevorschriften durchgeführt. Vereinzelt kann es Verzögerungen

bei der Auftragsterminierung geben. Bitte haben Sie Verständnis.

Sie erwarten aktuell unseren Kundendienst?

Informieren Sie uns vorher telefonisch unter 07031-231700, wenn:

• sich jemand bei Ihnen in einer Quarantäne-Situation befindet oder

• aktuell Krankheitssymtome verspürt.

Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns bitte mit diesen notwen-

digen Hygienemaßnahmen – unser Kundendienst ruft Sie kurz vor

dem Servicebesuch an:

• Lüften Sie die Räume, sobald sich unser Monteur angekündigt hat

• Desinfizieren Sie den Arbeitsbereich vor und nach dem Besuch

• Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein

• Tragen auch Sie eine Schutzmaske

• Sorgen Sie dafür, dass sich keine weitere Person im Raum aufhält

Unsere Serviceteams tun alles dafür, Sie und sich selbst bestmög-

lich zu schützen. Sie tragen nach Möglichkeit immer Schutzmasken.

Allerdings sind sie dabei auch auf Ihr verantwortungsvolles Handeln

und Ihre Achtsamkeit angewiesen. Wir bitten um Ihr Verständnis

und bedanken uns für Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.

Bleiben Sie gesund. Ihr gesamtes Rebmann Team

Otto-Lilienthal-Str. 6/1 · BB-Hulb
Telefon 07031 23170-0
www.rebmann-sanitaer.de

Sie möchten für sich selbst vorsorgen und Ihre Liebsten schützen?

Erstellen Sie mit uns Ihre Vorsorgedokumente:

• Patientenverfügung • Vorsorgevollmacht
• Unternehmervorsorge • Betruungsverfügung
• Sorgerechtsverfügung • erbrechtliche Gestaltungen

Wir sind auf diese Themen spezialisiert und unterstützen Sie kompetent
bei Ihnen vor Ort.

Vereinbaren Sie einen Termin.

Rechsanwältin Carola Tomeendal
☎ 07034-6448256 •0160-97722621

www.vt-rechtsanwaelte.de

DRK-Kreisverband
Böblingen e. V.

Mit uns daheim

www.drkbb.org Tel. 0 70 31/69 04-401

Unabhängigkeit
und Sicherheit:
Auf Knopfdruc

Ihr Hausnotruf

ck!
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www.zusteller-boeblingen.de

Wir suchen Dich als

ZUSTELLER (m/w/d)

ab 13 Jahren

in Deinem Ort

& 0711 72058731
(Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr)

PerWhats-App: & 0176 17205442
boeblingen@zustelleraktiv.de

„Endlich Eigenes geld
verdienen“

Morgens lernen, nachmittags zustellen und

Taschengeld aufbessern?

Als Zusteller (m/w/d) auch in DeinerWohnortnähe
lässt sich nebenbei gutes Geld verdienen.

Auch als Ferienjob!

Das erwartet Dich:
• Arbeitszeit 1x wöchentlich

ca. 2 bis 3 Stunden

• pünktliche Vergütung

• Bereitstellung der Arbeitsmitteln

Interessiert?
Jetzt informieren
und direkt bewerben:

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

krzbb.de

Familienanzeigen

An alle gedacht?

Der schnellste Weg,  

alle  Verwandten und Bekannten  

über  familiäre Ereignisse zu  

informieren, ist eine Anzeige  

in Ihrer  Tageszeitung.



krzbb.de
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

Bei privaten Kleinan-
zeigen nur gegen Ab-
buchung.  Bitte Konto-
nummer angeben. Min-
destgröße 45 mm Breite, 
20 mm Höhe. Bei Chiffre-
Anzeigen zzgl. € 7,00 
Chiffregebühr (+ MwSt.). 
Chiffre-Zuschriften wer-
den zugesandt.

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und ähnliche Angebote oder Dienst-
leistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz 
und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter krzbb.de/datenschutz



Die guten Adressen 

Schreinerei Zipperle
Römerstraße 6 · Holzgerlingen · Telefon 07031 601289

www.schreinerei-zipperle.de

Über
70 Jahre

Einbaumöbel

Haus- u. Zimmertüren

Altbaurenovierungen

Markus Schmied
Teckstraße 15
71101 Schönaich

Tel. 07031 656543
Fax 07031 750680
smgarten@t-online.de Ihr Team für kreative Außenanlagen

Terrassen
P f l a n z u n g e n

Te i c h a n l a g e n
H o f e i n f a h r t e n

N a t u r s t e i n m a u e r n

www.ruzicka-teamwerkstatt.de

KÖHLBERG 1 HOLZGERLINGEN 07031 605 321

GLASELEMENTE - KÜCHEN
INNENAUSBAU - TREPPEN

teamwerkstatt
RUZICKA

Schreinerei & Innenausbau

WeilemerWeg14 · 71155Altdorf

Telefon 07031 2643600

Telefax 07031 26436099
E-Mail: info@elektrotechnik-ort.de
Internet: www.elektrotechnik-ort.de

Tübinger Straße 32 ∙ Holzgerlingen ∙ Tel. 07031 687960
www.nailsandmorebydarline.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr. 15.00 –19.00 Uhr
Sa. 9.00 – 14.00 Uhr
Gerne Abendtermine nach Vereinbarung.

Mode leben und erleben.
Lasst Euch inspirieren und
„anziehen“.

Ihre Darline

Niedermauntel

Boutique

Upst
airs

COMPUTER DEFEKT?

WIR HELFEN DIREKT!

Internet – Computer – Service

Schönaicher Str. 1 · 71088 Holzgerlingen
Telefax 779051  07031 779050

www.bb-pc.de

SP:TELE-TEAM Graf GmbH

ServicePartner

TV, DVD, HiFi, Sat, Mobilfunk, Electro
Service … persönlich

Herrenberger Straße 14, 71157 Hildrizhausen
Tel. 07034 31044, Mobil 0177 5221416
www.ep-teleteam.de

Auto-Fath
Max-Eyth-Str. 15 | 71088 Holzgerlingen

Telefon 07031 / 7498-0
www.auto-fath.de

WERKSTATT

ambiente464

www.ambiente464.de

Betten

TELEFON 07031 - 2644016
Mo.-Fr. 10 - 19:00 Sa. 10 - 18:00 Uhr

Umgehungsstr.HOLZGERLINGEN 11

Küchen
sympatisch

kompetent

zuverlässigMATRATZEN & BOXSPRING 3D - COMPUTERPLANUNG

direkt an der

Tübinger Straße 55 • 71088 Holzgerlingen
Telefon: 07031 6828878
kontakt@mode-joerger.de • www.mode-joerger.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9-12 Uhr + 15-18 Uhr
Sa. 9-12 Uhr • Mi.-Nachmittag geschlossen

Herrenmode
Größe 48-58

auch in Kurzgrößen

FRAU � MANN

Damenmode
Größe 36-54

Böblingen im Medicum

Konrad-Zuse-Str. 14

71034 Böblingen

www.podologie-dieterle.de

Telefon: 07031/205 79 79

E-Mail: info@podologie-dieterle.de

Wir sind auch in unserer Praxis in

Altdorf für Sie da.

Zulassung
aller

Kassen

Sa. 10 – 15:30 Uhr

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail:
anzeigen@krzbb.de

www.die-aussenanlage.de

• Neugestaltung

• Pflege & Baumschnitt

• Bepflanzungen

(0 71 57) 523 223
Weil im Schönbuch

Herrenberger Stra§e 15 ∙ 71157 Hildrizhausen
Fax: 07034-288992107034-2889920

www.bb-pc.de

COMPUTER DEFEKT?

WIR HELFEN DIREKT!

Internet – Computer – Service
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Leser-Shop
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Böblingen, Geschäftsstelle, Wilhelmstraße 34
Öffnungszeiten: Mo., Di. und Mi. von 9.00 – 13.00 Uhr

Do. und Fr. von 13.00 – 16.30 Uhr

Holzgerlingen, Magazin 2, Böblinger Straße 17

www.krzbb.de
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Entwirf traumhafte Styles
und lässige Looks.
Stickern, malen, stylen. Mit
heraustrennbaren
Stickerbögen. Ab 5 Jahren.
• Format:
21 x 30 cm 6.99 €

Lesen, lernen, basteln!

Über 300 Sticker mit Me-
tallic-Effekt aus der Welt
der Fahrzeuge.

• Format:

21 x 30 cm 8.- €

Bastelprojekte
für Jungs
ab 5 Jahren.

• 26 Blatt
Bastelkarton.

• Spielen, dekorieren
und verschenken.

• Mit Schere und
Kleber kann
sofort losgelegt
werden.

Eine-Gute-Nacht-Geschichte
von der Baustelle.

• Format: 26 x 26 cm
• 36 Seiten

12.95 €

ausver
kauft

Buchstaben

und Zahlen

lernen? Kein Problem: Die Aufgaben
fördern spielerisch das Verständnis
für Buchstaben bzw. Zahlen und
kommen dabei ohne erklärende
Texte aus. So können Kinder sich
selbstständig mit den Blöcken be-
schäftigen.

• 80 Seiten
• Format:15 x 21 cm je 4.95 €

Wie passt es?

Kunterbunte Bilder zu ver-
gleichen und Paare bilden,
ist von großer Bedeutung,
da es das logische Denken
und die Konzentration
schult. Zudem die fröhli-
chen Aufgaben in
diesem Block auch noch
eine Menge Spaß machen.

• 80 Seiten

• Format: 15 x 21 cm

4.95 €

6.95 €

GESUNDHEIT UND GEBORGENHEIT
IM CARITAS BABY HOSPITAL. TAG FÜR TAG.
JEDE SPENDE HILFT!

IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55

www.kinderhilfe-bethlehem.de
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Freitag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Neujahr

Heilige 3 Könige

53. Woche

1. Woche

2. Woche

3. Woche

4. Woche

Prof. Bankhofers
Gesundheits-Kalender 2021
Die besten Gesundheitstipps von Prof. Bankhofer.
Gesundheit und Vitalität mit Naturrezepten.
Bewährte Hausmittel leicht zubereitet.

• Format:
17 x 22 cm 5.– € Schönbuch-Kalender 2021

Hochwertiger Wandkalender mit 12 farbenprächtigen
Fotomotiven.

• Format: 49 x 35 cm 17.90 €

Traktoren 2021
• Format: 30 x 30 cm
• 12 farbige Motive 5.– €

Pferde 2021
• Format: 30 x 30 cm
• 12 farbige Motive 5.– €

Gute-Nacht-Kalender 2021
Dieser schön und liebevoll gestaltete
Kalender begleitet die Kleinen durch das ganze Jahr.
• Format: 16 x 11 cm

12.– €

Eisenbahnen 2021
• Format: 30 x 30 cm
• 12 farbige Motive

5.– €

Katzen 2021
• Format: 30 x 30 cm
• 12 farbige Motive

5.– €

Achtsamkeit 2021
Woche für Woche die Fülle des Augenblicks genießen.
Mit Übungen und guten Gedanken durch das Jahr.

• Format: 21 x 17 cm
• 52 Blatt 7.95 €

MOND-Kalender 2021
Machen Sie sich die Mondrhythmen
zunutze und lassen Sie sich jeden
Tag von der Mondkraft unterstützen

• Format: 17 x 22 cm

5.– €

Kunstkalender 2021
Berühmte Meisterwerke der klassischen Moderne in bester
Druckqualität. • Format: 60 x 49,5 cm • 12 Motive

13.– €

Frag doch mal...
die Maus-Kalender 2021
Rätselspaß und schlaue Fragen für
jeden Tag.

• Format: 12 x 16 cm
• 330 Seiten

9.99 €

Fit im Kopf-Kalender 2021
Mit Zahlen- und Worträtseln,
Knobeleien u.a. mentalen
Trimm-dich-Spielen wird die
geistige Beweg
• Format:
17 x 22 cm 5.– €

Rentner-Kalender 2021
Ein unverzichtbarer Kalender für leb-
enslustige Senioren mit Humor und guten
Tipps für Körper, Geist und Seele.

• Format: 17 x 22 cm 5.– €

Umwelt-Kalender 2021
Tag für Tag hält dieser Kalender
Infos, Tipps und Tricks bereit, für
einen bewussteren Umgang mit
der Umwelt rund um die Themen
Haushalt, Gesundheit, Balkon,
Garten ... und die dazu nach
helfen, Geld zu sparen.

• Format: 17 x 22 cm

5.– €

KRZ-Streifenkalender 2021
• Format: 12 x 60 cm
• 12 Monatsblätter

5.– €

www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
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Kalender 2021

Terminplaner 2021
Pro Seite ein Tag.
Stabile Fadenbindung.
Im schwarzen Ecorel-Einband.
• Format: DIN A5

5.95 €

Böblingen, Geschäftsstelle, Wilhelmstraße 34
* Öffnungszeiten: Mo., Di. und Mi. von 9.00 – 13.00 Uhr

Do. und Fr. von 13.00 – 16.30 Uhr

Holzgerlingen, Magazin 2, Böblinger Straße 17

Terminplaner 2021 für mehr
Gelassenheit und Entspannung
Dieser Wochenplaner zum Aufstellen bringt durch seine
inspirierenden Weisheiten und stimmungsvollen Fotografen
jeden Tag ein bisschen Achtsamkeit und Erholung
in den Alltag.

• Format: 30 x 10 cm 10.– €

Unser
Leser

-Shop
hat je

tzt

wieder
täglic

h geöff
net!*
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Böblingen, Leser-Shop, Wilhelmstraße 34
Holzgerlingen, Magazin 2, Böblinger Straße 17

www.krzbb.de
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Dieser farbwechselnde
Regenschirm ist im
trockenen Zustand schwarz-
weiß und wird im Regen
wunderschön bunt. Eine
lustige Möglichkeit, die
Natur im Regen zu genießen.

• Stocklänge: 91 cm
• Durchmesser: 117 cm

14.99 €

Regenschirm

Blumenwiese
mit Farbwechsel

www.h i l f e - fue r-k ranke-k inde r.de

SPENDEN 

SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende 

kranken Kindern und Jugendlichen

in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55

SOLADES1TUB

Info-Telefon: 07071 2981455

Bitte senden Sie mir kostenlos

weitere Informationen:

........................................................

Name

........................................................

Vorname

........................................................

Straße, Nr.

........................................................

PLZ, Ort

........................................................

Telefon

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

c/o Kinderklinik Tübingen

Hoppe-Seyler-Str. 1

72076 Tübingen

-----------------------------------

– das ist unser Ziel. Wenn Sie als 
Stifer mit uns die Segel setzen 
wollen, rufen Sie uns an unter:

0211-83680630 

Gerne senden wir Ihnen unsere 
Broschüre zu.

Stifung Alzheimer Initiative gGmbH
Kreuzstraße 34, 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de/stifung

S
B

0
8

in eine Zukunft

ohne Alzheimer
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www.kskbb.de/liquitool

Mit uns gemeinsam bringen Sie Ihr Unternehmen

durch die kommenden Monate.

Die erneuten Einschränkungen sind spürbar. Was Sie für den Fortbestand
Ihres Unternehmens jetzt brauchen, ist eine klare Übersicht über Ihre
Liquidität in den kommendenWochen und Monaten. Und damit lassen

wir Sie nicht alleine! Für die schnelle Übersicht bieten wir Ihnen ein
Liquiditätstool zum Download unter www.kskbb.de/liquitool auf unserer
Website. Für alles Weitere – z. B. Öffentliche Mittel, Leasing oder Über-
brückungshilfen – sprechen Sie gerne mit Ihrem Berater!

Gemeinsam da durch.

Durchstarten

trotz Corona!

Anwaltskanzlei Frasch
Wir suchen zur Verstärkung unseres Kanzleiteams

zum 1. Januar 2021 oder später eine/n

Rechtsanwaltsfachangestellte/n (m/w/d)
mit guten Vollstreckungskenntnissen.

Über Ihre Bewerbung z.Hd. Herrn Rechtsanwalt
Roland Frasch bzw. frasch@anwalt-frasch.de

freuen wir uns.

Fachanwaltskanzlei für Arbeits- und Sozialrecht
Stadtgrabenstraße 22 · 71032 Böblingen · Telefon 07031 76407-0

www.anwalt-frasch.de

Wir suchen schnellstmöglich einen

Kurier (m/w/d)

auf 450 €-Basis

mit Führerschein Klasse B

Aufgaben: Botengänge

Arbeitszeit: flexibel

Telefon: 07034 2547-0
Brunner Mobil Werbung

GmbH + Co. KG

Max-Planck-Str. 10

71116 Gärtringen

karriere@brunner-gruppe.de

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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40 Minuten …
wird die Tageszeitung im  Durchschnitt gelesen.

86% davon lesen sie ausführlich,  genau,  
und Tag für Tag.

Briefmarken  

sammeln für Bethel  
schafft Arbeit für  
behinderte Menschen.

8
5

1

Briefmarkenstelle Bethel · Quellenhofweg 25 

33617 Bielefeld · www.briefmarken-fuer-bethel.de

Machen Sie mit! Bitte schneiden Sie Ihre  

abgestempelten Briefmarken für Bethel aus. 



Seite 32 ANZEIGEN  7. November 2020

Ufisfififi aktufillfifi Afififififitfi fifidfifi Sifi ufitfifi:
www.mfitzfifififii-fifiisfifi.dfi/#wfichfifiafififififitfi

Angebote
der Woche

www.mfitzfifififii-fifiisfifi.dfi

71093Weil im Schönbuch · Schulstraße 4
72135 Dettenhausen · Störrenstraße 38–40
7 1101 Schönaich · Böblinger Straße 4

Mfitzfifififii Axfil Gfiisfifi

Denn seit letzter Woche produzieren wir wieder
unsere beliebteWeihnachtssalami. So kann die beson-
dere Salami-Spezialität bis zum Fest schonend reifen
und dadurch ihren ganz besonderen Geschmack
entwickeln. Freuen Sie sich auf den Dezember.

Bfii ufis hat das Wfiihfiachtsfififififi fififififififififiBfiifiufisfihatfidasfiWfiihfiachtsfifififififififififififififififi

Gfiisfifi‘s Wfiihfiachtssalami.

SchenkenSie

Geschmack!

SA., 21. 11. 20, 10–14 UHR

SCHNUPPERKURSTAG
ANMELDUNG TEL.: 07031 601046
71088 Holzgerlingen, Böblinger Str. 66

musicstore-route66.de

531097
07157Kontakt

HEIZÖLE & KRAFTSTOFFE

HOLZPELLETS & ALTERN. ENERGIEN

SCHMIERSTOFFE

ERDGAS & STROM

ehemals RUCKABERLE

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

- NATURSTEINE
– FLIESEN
- TERRASSENPLATTEN

Tel. 07157-56460
Weil im SchönbuchSpezialtreppenbau seit 1934

Telefon 07031 659870 www.beka-garten.de Schönaich

GartenBEKA

 Garten- und Landschaftsgestaltung

Ihr Spezialist für Ihren Garten!

krzbb.de

Anzeigenfax

07031 6200-78
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Wir kaufen Wohnmobile 

und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter 
Am Wasserturm


